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1. Einleitung 

1.1. Planungsanlass und Aufgabenstellung 

Die BGB-Grundstücksgesellschaft beabsichtigt am Standort eines ehemaligen Elektrofachmarktes an der 
Dorstener Straße in Herne einen ALDI-Lebensmitteldiscountmarkt zu etablieren. Zur Ergänzung und 
langfristigen Sicherung der Versorgungsmöglichkeiten mit Gütern des täglichen Bedarfs für die angren-
zenden Siedlungsbereiche soll ein zeitgemäßer Markt mit rd. 1.500 qm Verkaufsfläche entwickelt werden, 
der der stetig wachsenden Konkurrenz im Lebensmitteleinzelhandel, den individualisierten Kundenan-
sprüche (etwa an Sortimentsbreite und Einkaufskomfort) sowie den allgemeinen Trends im Einzelhandel 
gerecht wird. 

Auf Antrag der BGB-Grundstücksgesellschaft Herten als Vorhabenträgerin wurde die Einleitung des Auf-
stellungsverfahrens in der Sitzung des Ausschusses für Planung und Stadtentwicklung der Stadt Herne 
am 05.06.2018 beschlossen. Der Bebauungsplan wird als vorhabenbezogener Bebauungsplan gemäß § 
12 BauGB (einschließlich dazu gehörigem Vorhaben- und Erschließungsplan) aufgestellt. Das geplante 
Vorhaben soll durch die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 24 »ALDI-
Discountmarkt Dorstener Straße« ermöglicht werden. 

1.2. Kurzcharakteristik des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes 

Das Plangebiet befindet sich in Herne im Stadtteil Wanne-Süd des Stadtbezirks Eickel. Das Stadtzentrum 
von Herne liegt in rd. 3 km nordöstlicher Entfernung (Luftlinie) zum Vorhabenstandort. 

Das rd. 9.450 qm große Plangebiet (= Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes) er-
streckt sich über die Flurstücke 806 bis 810 und 860 bis 864 und wird konkret abgegrenzt durch: 

�x die südlichen Grenzen der Flurstücke 278 und 511 im Norden, 

�x die angrenzende Dorstener Straße (B 226) im Osten, 

�x die nördlichen Grenzen der Flurstücke 589, 811, 812 und 865 im Süden 

�x und die östliche Grenze des Flurstückes 535 im Westen. 

Sämtliche, vorstehend aufgeführten Flurstücke liegen in Flur 37 der Gemarkung Wanne-Eickel. 

1.3. Umweltrelevante Fragestellungen im Zuge des Bebauungsplanverfahrens 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Belange des Umwelt-
schutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. Insbesondere 
die folgenden Belange fließen somit inhaltlich in die Erstellung des Umweltberichtes ein: 

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsge-
füge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnatur-
schutzgesetzes, 

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung 
insgesamt, 

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 

e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern, 

f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie, 

g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des Was-
ser-, Abfall- und Immissionsschutzrechtes, 

h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung 
zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht 
überschritten werden, 

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den Buch-
staben a bis d 
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j) unbeschadet § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswirkungen, die auf-
grund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle 
oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach den Buchstaben a bis d und i 
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2. Rechtliche Rahmenbedingungen und methodische Vorgehensweise  

2.1. Rechtliche Rahmenbedingungen 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die Belange des Umweltschutzes 
eine Umweltprüfung durchzuführen. Dabei sollen die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen 
ermittelt und in einem Umweltbericht gemäß § 2a BauGB beschrieben und bewertet werden. Der Um-
weltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung und stellt die Ziele, Zwecke und wesentlichen 
Auswirkungen des Bauleitplanes sowie die ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes im 
oben genannten Sinne dar. Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissens-
stand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitpla-
nes angemessenerweise verlangt werden kann. Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung 
des Bauleitplanverfahrens zu berücksichtigen. 

Die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen der Planung werden allgemeinhin auf die Schutzgüter 
Menschen, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Boden, Fläche, Wasser, Klima und Luft, Landschaft, 
Kulturgüter und sonstige Sachgüter bezogen. 

Der Umweltbericht nach den § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB (Umweltprüfung und Umweltbe-
richt) besteht gemäß Anlage 1 BauGB aus: 

1. einer Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans, einschließlich der 
Beschreibung der Festsetzungen des Plans mit Angaben über Standorte, Art und Umfang sowie 
Bedarf an Grund und Boden der geplanten Vorhaben; 

2. der Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Um-
weltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie diese Ziele und die 
Umweltbelange bei der Aufstellung des Bauleitplans berücksichtigt wurden; 

3. einer Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands (Basissze-
nario), einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst 
werden, und einer Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei 
Nichtdurchführung der Planung, soweit diese Entwicklung gegenüber dem Basisszenario mit zu-
mutbarem Aufwand auf der Grundlage der verfügbaren Umweltinformationen und wissenschaftli-
chen Erkenntnisse abgeschätzt werden kann; 

4. einer Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung; hierzu 
sind, soweit möglich, insbesondere die möglichen erheblichen Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase der geplanten Vorhaben auf die Belange nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buch-
stabe a bis i zu beschreiben, unter anderem infolge des Baus und des Vorhandenseins der ge-
planten Vorhaben, soweit relevant einschließlich Abrissarbeiten, der Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt wobei 
soweit möglich die nachhaltige Verfügbarkeit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist, der Art 
und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strah-
lung sowie der Verursachung von Belästigungen, der Art und Menge der erzeugten Abfälle und 
ihrer Beseitigung und Verwertung, der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Er-
be oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen), der Kumulierung mit den 
Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung etwaiger beste-
hender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umwelt-
relevanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen, der Auswirkungen der geplanten 
Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Art und Ausmaß der Treibhausgasemissionen) und der 
Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels, der eingesetzten 
Techniken und Stoffe; die Beschreibung nach Halbsatz 2 soll sich auf die direkten und die etwai-
gen indirekten, sekundären, kumulativen, grenzüberschreitenden, kurzfristigen, mittelfristigen und 
langfristigen, ständigen und vorübergehenden sowie positiven und negativen Auswirkungen der 
geplanten Vorhaben erstrecken; die Beschreibung nach Halbsatz 2 soll zudem den auf Ebene 
der Europäischen Union oder auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene festgelegten Um-
weltschutzzielen Rechnung tragen; 

5. einer Beschreibung der geplanten Maßnahmen, mit denen festgestellte erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen vermieden, verhindert, verringert oder soweit möglich ausgeglichen werden 
sollen, sowie gegebenenfalls geplante Überwachungsmaßnahmen. In dieser Beschreibung ist zu 
erläutern, inwieweit erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden, verhindert, 
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verringert oder ausgeglichen werden, wobei sowohl die Bauphase als auch die Betriebsphase 
abzudecken ist; 

6. in Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten, wobei die Ziele und der räumliche 
Geltungsbereich des Bauleitplans zu berücksichtigen sind, und die Angabe der wesentlichen 
Gründe für die getroffene Wahl; 

7. eine Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 
Buchstabe j; zur Vermeidung von Mehrfachprüfungen können die vorhandenen Ergebnisse ande-
rer rechtlich vorgeschriebener Prüfungen genutzt werden; soweit angemessen, sollte diese Be-
schreibung Maßnahmen zur Verhinderung oder Verminderung der erheblichen nachteiligen Aus-
wirkungen solcher Ereignisse auf die Umwelt sowie Einzelheiten in Bezug auf die Bereitschafts- 
und vorgesehenen Bekämpfungsmaßnahmen für derartige Krisenfälle erfassen; 

8. einer Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei der 
Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben 
aufgetreten sind, zum Beispiel technische Lücken oder fehlende Kenntnisse, 

9. einer Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen 
der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt, 

10. einer allgemein verständlichen Zusammenfassung der erforderlichen Angaben nach dieser Anla-
ge, 

11. einer Referenzliste der Quellen, die für die im Bericht enthaltenen Beschreibungen und Bewer-
tungen herangezogen wurden. 

2.2. Methodische Vorgehensweise 

Der Umweltbericht dokumentiert verfahrensbegleitend die Berücksichtigung der Belange des Umwelt-
schutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege (vgl. hierzu BauGB § 1 Abs. 6 Nr. 
7) im Rahmen des Aufstellungsverfahrens des Bebauungsplanes bis zum Satzungsbeschluss durch den 
Rat der Stadt Herne. Die Umweltprüfung wird dadurch zu einem integralen Bestandteil des Bebauungs-
planverfahrens. Die prozessbezogene bzw. -begleitende Umweltprüfung wird entsprechend der sich neu 
ergebenden Sach- und Kenntnisstände angepasst mit dem Ziel einer ausreichenden Berücksichtigung 
der umweltschützenden Belange in der Abwägung. 

Die methodische Vorgehensweise der Erarbeitung des Umweltberichts orientiert sich an den gesetzlich 
definierten Vorgaben der Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB. Der Umweltbericht dokumentiert die 
folgenden hier vereinfacht dargestellten Arbeitsschritte sowie deren Ergebnisse: 

�x Darstellung der Ziele und Inhalte des Bauleitplanes 

�x Darstellung der planerischen Vorgaben für den Untersuchungsraum  

�x Ermittlung und Bewertung der räumlichen Ausgangssituation 

�x Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen (zu erwartende Auswirkungen auf die 
Schutzgüter) 

�x Darstellung der Maßnahmen zur Vermeidung und zur Minderung von Umweltauswirkungen und 
zur Kompensation von Eingriffen 

�x Empfehlungen zur Umweltvorsorge im Geltungsbereich des Bauleitplanes 

�x Empfehlungen zum Monitoring. 

Gemäß § 1a BauGB sind im Rahmen der Umweltprüfung die »Ergänzenden Vorschriften zum Umwelt-
schutz« anzuwenden. Die Berücksichtigung der folgenden Punkte in der Abwägung ist durch den Um-
weltbericht nachzuweisen: 

�x »Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden« und 

�x Maßnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen 
des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in sei-
nen bezeichneten Bestandteilen (Belange des Umweltschutzes) über eine Eingriffs-/ Ausgleichs-
bilanzierung. 
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�x Die Ausgleichsmaßnahmen werden über geeignete Darstellungen und Festsetzungen im Bebau-
ungsplan nachgewiesen und im Umweltbericht beschrieben. 

Der vorliegende Umweltbericht gibt den Stand des derzeitigen Verfahrens und der bisherigen Untersu-
chungen wieder. Grundlage für die Bewertung bildeten die im Rahmen des Bauleitplanverfahrens erstel-
len Fachgutachten, Ortsbegehungen und digitale Daten wie z.B. des Landesamtes für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV). 

3. Ziele und Inhalte des Bebauungsplanes 

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 24 »ALDI-Discountmarkt Dorstener Stra-
ße« erfolgt mit dem Ziel die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das in Rede stehende Vorhaben zu 
schaffen. 

3.1. Ziele der Planaufstellung 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 24 »ALDI-Discountmarkt Dorstener Straße« soll die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für den Neubau eines Lebensmitteldiscountmarktes mit rd. 1.430 qm 
Verkaufsfläche schaffen. Durch die Umsetzung des Vorhabens soll die Nahversorgungssituation für die 
angrenzenden Siedlungsbereiche gestärkt und dauerhaft sichergestellt werden.  

3.2. Planungsrechtliche Festsetzungen 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 24 setzt den Geltungsbereich als Verkehrsfläche und als 
Sondergebiet fest. Das Sondergebiet erhält die Zweckbestimmung »Nahversorgungsstandort« und dient 
der Unterbringung des geplanten Lebensmitteldiscountmarktes. Die Bebaubarkeit des Grundstückes wird 
durch die Festsetzung von Baugrenzen und Höhen geregelt. Weitere Festsetzungen werden im Hinblick 
auf Stellplätze und Nebenanlagen sowie die Bepflanzung getroffen. 

3.3. Städtebauliche Varianten am ausgewählten Standort 

Im Zuge der Umweltprüfung gilt es auch unterschiedliche städtebauliche Varianten am ausgewählten 
Standort zu erörtern. Unter Bezugnahme auf die gegenwärtige Bebauung des Standortes ist festzustel-
len, dass sich die beabsichtigte Bebauung an die Baukörperstellung des Bestandes anlehnt. Der neue 
Baukörper wird dementsprechend im östlichen Grundstücksbereich mit paralleler Ausrichtung zur an-
grenzenden Dorstener Straße errichtet. Der rückwärtige Bereich zwischen privater Erschließungsfläche 
im Westen und dem neuen Baukörper im Osten wird zur Errichtung einer oberirdischen Stellplatzanlage 
genutzt. Der Baukörper, welcher direkt an ein bestehendes Gebäude mit Wohnnutzung in der Mitte des 
Plangebietes angebaut wird, dient so zur Formung einer städtebaulichen Kante zur mehrspurigen 
Dorstener Straße und als Schutz vor Schallimmissionen. Alternative städtebauliche Varianten brächten 
negative Auswirkungen auf die bestehende Wohnnutzung mit sich; so hätte bspw. eine Verschiebung des 
Baukörpers eine Erhöhung der Schallimmissionen durch den Verkehrslärm der Dorstener Straße im 
Plangebiet zur Folge. Die Lage des Bestandsgebäudes mit Wohnnutzung inmitten des Plangebietes 
schränkt die Möglichkeiten zur Positionierung des zukünftigen Baukörpers zusätzlich ein. Die gewählte 
Variante stellt demnach die, unter Berücksichtigung der besonderen Ausgangssituation im Plangebiet, 
sinnvollste städtebauliche Variante dar. 

4. Planerische Vorgaben für den Untersuchungsraum 

4.1. Untersuchungsraum 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes befindet sich auf der Grenze der Stadt-
bezirke Eickel und Holsterhausen an der Bundesstraße 226 (Dorstener Straße). Das Umfeld des Vorha-
benstandortes ist durch eine Gemengelage geprägt. Entlang der westlichen Seite der Dorstener Straße 
sind mehrere Gewerbe- und Einzelhandelsbetriebe angesiedelt. Östlich der Dorstener Straße grenzt 
Wohnbebauung in Form von Mehrfamilienhäusern mit zwei bis vier Geschossen an. 

Am in Rede stehenden Standort befindet sich das Bestandsgebäude eines ehemaligen Elektronikfach-
marktes sowie weitere Bebauung mit gewerblichen Nutzungen (Garten- und Landschaftsbaubetrieb). Die 
Baukörper sind dementsprechend groß dimensioniert und verfügen über recht hohe Geschosshöhen bei 
in der Regel einem Geschoss. Die Baukörper befinden sich im östlichen Plangebietsbereich, in Richtung 
Westen grenzen unbebaute, asphaltierte Flächen an, die u.a. als Lager- und Stellplatzflächen dienen. An 
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die eingeschossige Bebauung des Elektronikfachmarktes grenzt ein weiterer, höherer Baukörper an. In 
diesem Bereich sind weitere Flächen der ehemaligen Marktnutzung und eine bestehende Wohnnutzung 
vorzufinden. Westlich der Bebauung befindet sich die Stellplatzanlage des Elektronikfachmarktes. 

Das Plangebiet wird an drei Seiten von Verkehrsflächen umgeben. Südlich grenzt Bebauung mit gewerb-
lichen Nutzungen an. Entlang der östlichen Plangebietsgrenze verläuft die Dorstener Straße (B 226) mit 
jeweils zwei Fahrspuren in jede Fahrtrichtung. Zwischen Dorstener Straße und Bebauung im Plangebiet 
befindet sich zudem eine private Erschließungsfläche mit Stellplätzen in 45°-Schrägaufstellung zu den 
Baukörpern. 

Der Untersuchungsraum erstreckt sich über den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan Nr. 24 sowie die angrenzenden Siedlungsbereiche und kann der nachfolgenden Karte entnommen 
werden: 

Abbildung 1: Untersuchungsraum 

 

Quelle: LAND NRW (2018) - Lizenz dl/by-2-0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0) 
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4.2. Relevante Fachgesetze und Fachpläne 

Abbildung 2: Relevante Fachgesetze und Fachpläne 

Schutzgut Fachgesetz Grundsätze, informelle und verbindliche Ziele  

Mensch 

 

Baugesetzbuch 
(BauGB) 

Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebens-
grundlagen, auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz, baukulturelle Erhaltung 
und Entwicklung städtebaulicher Gestalt und des Orts- und Landschaftsbildes (§ 1 Abs. 5). 

 Bundesnatur-
schutzgesetz 
(BNatSchG) 

Bereitstellen von Grundstücken (im ausreichenden Maße), die sich nach ihrer natürlichen 
Beschaffenheit für die Erholung der Bevölkerung eignen oder den Zugang der Allgemeinheit zu 
solchen Grundstücken ermöglichen oder erleichtern (§ 62). 

 Bundes-
Immissionsschutz-
gesetz (BImSchG) 
einschließlich 
Verordnungen, 
insb 4.; 13. und 17. 
BImSchV 

Schutz für Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie 
Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen, Vorbeugen der Entste-
hung schädlicher Umwelteinwirkungen (§1). 

 Technische Anlei-
tung (TA) Lärm 

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Geräusche sowie deren Vorsorge (Nr.1) 

 Technische Anlei-
tung (TA) Luft 

 

Diese Technische Anleitung dient dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen und der Vorsorge gegen schäd-
liche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, um ein hohes Schutzniveau für die 
Umwelt insgesamt zu erreichen (Nr. 1). 

 DIN 18005 

 

Zwischen schutzbedürftigen Gebieten und lauten Schallquellen sind ausreichende Abstände 
einzuhalten. Ist dies nicht möglich, muss durch andere Maßnahmen für angemessenen Schall-
schutz gesorgt werden (Nr. 5.2.1) 

 Abstandserlass 
NRW 

Regelt die Abstände zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rah-
men der Bauleitplanung und sonstige für den Immissionsschutz bedeutsame Abstände. 
Schutzabstände können unterschritten werden, wenn im Einzelfall nachgewiesen wird, dass 
etwa durch besondere technische Maßnahmen oder wegen der Besonderheit der Einzelsitua-
tion eine Beeinträchtigung ausgeschlossen ist. 

Tiere und 
Pflanzen 

 

Bundesnatur-
schutzgesetz 
(BNatSchG) 

 

Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des 
Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesie-
delten Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, wiederher-
zustellen, so dass die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, die Regenerati-
onsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Tier- und Pflanzenwelt 
einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind (§1). 

 BauGB 

 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange des Umweltschutzes, 
einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere die Auswirkungen 
auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen 
sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt zu berücksichtigen (§1 Abs. 6). 

 TA Luft s.o. 

Boden 

 

Bundes-
Bodenschutzge-
setz (BBodSchG) 

 

Das BBodSchG fordert die nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des 
Bodens, das Abwehren schädlicher Bodenveränderungen, die Sanierung der Böden und Alt-
lasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen und Vorsorge gegen nachteili-
ge Einwirkungen auf den Boden. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen 
seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 
so weit wie möglich vermieden werden (§ 1). 

 Landesboden-
schutzgesetz 

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden, Bodenversiegelungen 
sind auf das notwendige Maß zu begrenzen (§ 1). 
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Schutzgut Fachgesetz Grundsätze, informelle und verbindliche Ziele  

 (LbodSchG) NW 

 BauGB 

 

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verrin-
gerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglich-
keiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flä-
chen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bo-
denversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen (§ 1a Abs. 2). 

Wasser 

 

Wasserhaushalts- 
gesetz (WHG) 

 

Die Gewässer sind als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen zu sichern. Sie sind so zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl der Allgemeinheit und 
im Einklang mit ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen, vermeidbare Beeinträchtigungen ihrer 
ökologischen Funktionen und der direkt von ihnen abhängenden Landökosysteme und 
Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt unterbleiben und damit insgesamt eine 
nachhaltige Entwicklung gewährleistet wird (§ 1a). 

 Landeswasserge-
setz (LWG) NRW 

Ziel der Wasserwirtschaft ist es, die Gewässer vor vermeidbaren Beeinträchtigungen zu schüt-
zen und eine mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt gebotene sparsame Verwendung des 
Wassers zu erreichen (§ 2). 

 TA Luft s.o. 

Klima und 
Luft 

BImSchG ein- 
schließlich Verord- 
nungen 

s.o. 

 TA Luft s.o. 

 Baugesetzbuch 
(BauGB) 

Berücksichtigung der Auswirkungen auf das Schutzgut Luft (§ 1 (6) Nr. 7a) und Erhaltung der 
bestmöglichen Luftqualität (§ 1 (6) Nr. 7h) 

Nachhaltige Städtebauliche Entwicklung, Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz(§ 1 
(5) und Berücksichtigung der Auswirkungen auf das Schutzgut Klima (§ 1 (6) Nr. 7a ) 

 Bundesnatur- 
schutzgesetz 
(BNatSchG) 

Geringhalten schädlicher Umwelteinwirkungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege (§ 2 (1) Nr. 5) 

Vermeidung von Beeinträchtigungen des Klimas (§ 2 (1) Nr. 6) 

Landschaft- 
und Ortsbild 

 

Bundesnatur-
schutzgesetz 
(BNatSchG) 

 

Die Landschaft ist in ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit auch wegen ihrer Bedeutung als 
Erlebnis- und Erholungsraum des Menschen zu sichern. Ihre charakteristischen Strukturen und 
Elemente sind zu erhalten oder zu entwickeln. Beeinträchtigungen des Erlebnis- und Erho-
lungswerts der Landschaft sind zu vermeiden. Zum Zwecke der Erholung sind nach ihrer 
Beschaffenheit und Lage geeignete Flächen zu schützen und, wo notwendig, zu pflegen, zu 
gestalten und zugänglich zu erhalten oder zugänglich zu machen. Vor allem im siedlungsna-
hen Bereich sind ausreichende Flächen für die Erholung bereitzustellen. Zur Erholung im 
Sinne des Satzes 4 gehören auch natur- und landschaftsverträgliche sportliche Betätigungen 
in der freien Natur (§ 2 Nr. 13). 

 Baugesetzbuch 
(BauGB) 

Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich 
nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die über-
baut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesi-
chert ist. Die Anforderungen an gesunde Wohnund Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt blei-
ben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden. (§ 34 BauGB) 

 Denkmalschutzge-
setz NRW 
(DSchG) 

Denkmalbereiche sind Mehrheiten von baulichen Anlagen, und zwar auch dann, wenn nicht 
jede dazugehörige einzelne bauliche Anlage die Voraussetzungen für den Denkmalschutz 
erfüllt. Denkmalbereiche können Stadtgrundrisse, Stadt-, Ortsbilder und -silhouetten, Stadtteile 
und -viertel, Siedlungen, Gehöftgruppen, Straßenzüge, bauliche Gesamtanlagen und Einzel-
bauten sein sowie deren engere Umgebung, sofern sie für deren Erscheinungsbild bedeutend 
ist. Hierzu gehören auch handwerkliche und industrielle Produktionsstätten. (Auszug aus § 2) 

Kultur- und 
sonstige 

Denkmalschutzge-
setz NRW 

Denkmäler sind zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erfor-
schen. Bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen sind die Belange des Denkmalschutzes 
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Schutzgut Fachgesetz Grundsätze, informelle und verbindliche Ziele  

Sachgüter (DSchG) unter der Denkmalpflege angemessen zu berücksichtigen (§ 1 Abs. 1 und 3). 

 Baugesetzbuch 
(BauGB) 

Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter (§ 1 
(6) Nr. 7d) 

 Bundesnatur-
schutzgesetz 
(BNatSchG) 

Historische Kulturlandschaften und -landschaftsteile von besonders charakteristischer Eigenart 
sind zu erhalten. Dies gilt auch für die Umgebung geschützter oder schützenswerter Kultur-, 
Bau- und Bodendenkmäler (§ 2 (1) Nr. 13). 

4.3. Landesplanung 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat den neuen Landesentwicklungsplan (LEP NRW) beschlossen. Der 
LEP NRW wurde am 25. Januar 2017 im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes verkündet und trat 
daraufhin gemäß Art. 71 Abs. 3 der Landesverfassung NRW am 8. Februar 2017 in Kraft. Der LEP NRW 
stellt die Stadt Herne als Mittelzentrum dar. Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes sind die 
Ziele und Grundsätze des LEP NRW zu berücksichtigen. Folgende Ziele und Grundsätze für den Sied-
lungsraum gilt es daher zu beachten: 

6.5-1 Ziel Standorte des großflächigen Einzelhandels nur in Allgemeinen Siedlungsbereichen  

Kerngebiete und Sondergebiete für Vorhaben im Sinne des § 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung 
dürfen nur in regionalplanerisch festgelegten Allgemeinen Siedlungsbereichen dargestellt und fest-
gesetzt werden. 

Der Planungsbereich liegt nach dem wirksamen regionalen Flächennutzungsplan (RFNP) im Allgemeinen 
Siedlungsbereich. Auch im Entwurf des Regionalplans Ruhr, der als sonstiges Erfordernis der Raumord-
nung bereits zu berücksichtigen ist, wird der Vorhabenbereich dem ASB zugeordnet. Demnach sind die 
o.g. Voraussetzungen zur Ansiedlung des geplanten Lebensmitteldiscountmarktes am Vorhabenstandort 
erfüllt.  

6.5-2 Ziel Standorte des großflächigen Einzelhandels mit zentrenrelevanten Kernsortimenten nur in zent-
ralen Versorgungsbereichen  

»[...] Ausnahmsweise dürfen Sondergebiete für Vorhaben nach § 11 Absatz 3 Baunutzungsverord-
nung mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten auch außerhalb zentraler Versorgungsberei-
che dargestellt und festgesetzt werden, wenn nachweislich: 

�x eine Lage in den zentralen Versorgungsbereichen aus städtebaulichen oder siedlungs-
strukturellen Gründen, insbesondere der Erhaltung gewachsener baulicher Strukturen oder 
der Rücksichtnahme auf ein historisch wertvolles Ortsbild, nicht möglich ist und 

�x die Bauleitplanung der Gewährleistung einer wohnortnahen Versorgung mit nahversor-
gungsrelevanten Sortimenten dient und 

�x zentrale Versorgungsbereiche von Gemeinden nicht wesentlich beeinträchtigt werden.« 

Unter Bezugnahme auf die Sortimentsliste für die Stadt Herne (vgl. Masterplan Einzelhandel für die Stadt 
Herne aus dem Jahr 2019) weist das Planvorhaben ein nahversorgungsrelevantes Hauptsortiment auf. 
Gemäß den o.g. Voraussetzungen kommt innerhalb des nächstgelegenen zentralen Versorgungsberei-
ches Nahversorgungszentrum Holsterhausen aufgrund der vorzufindenden städtebaulichen Gegebenhei-
ten kein Alternativstandort zur Umsetzung des Planvorhabens in Betracht. Das Vorhaben dient zudem 
der Sicherstellung der wohnortnahen Versorgung für die Bevölkerung der angrenzenden Siedlungsberei-
che. Die Verträglichkeit des Planvorhabens mit den bestehenden Einzelhandelsstrukturen wurde zudem 
im Rahmen einer entsprechenden Untersuchung bestätigt (vgl. Kapitel 2.5.2 der Begründung zum vorha-
benbezogenen Bebauungsplan Nr. 24), sodass das Vorhaben mit dem Ziel 6.5-2 des LEP NRW ebenfalls 
übereinstimmt. Der Masterplan Einzelhandel der Stadt Herne wurde mit Ratsbeschluss vom 09.04.2019 
fortgeschrieben. Im aktuellen Masterplan Einzelhandel befindet sich der Vorhabenstandort innerhalb des 
(neu abgegrenzten) Nahversorgungszentrums Holsterhausen.  

6.5-3 Ziel Beeinträchtigungsverbot 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 24 »ALDI-Discountmarkt Dorstener Straße« 
Umweltbericht   
 

 12 

Durch die Darstellung und Festsetzung von Kerngebieten und Sondergebieten für Vorhaben im 
Sinne des § 11 Absatz 3 Baunutzungsverordnung mit zentrenrelevanten Sortimenten dürfen zent-
rale Versorgungsbereiche von Gemeinden nicht wesentlich beeinträchtigt werden.  

Entsprechend der erfolgten Analyse möglicher absatzwirtschaftlicher Auswirkungen und deren 
städtebaulicher Bewertung werden durch das Planvorhaben keine wesentlichen Beeinträchtigungen von 
zentralen Versorgungsbereichen ausgelöst. Das Ziel 6.5-3 wird demnach erfüllt. 

 

4.4. Regionaler Flächennutzungsplan 

Der am 03.05.2010 wirksam gewordene Regionale Flächennutzungsplan (RFNP) der Planungsgemein-
schaft Städteregion Ruhr übernimmt für seinen Geltungsbereich gleichzeitig die Funktion des vorberei-
tenden Bauleitplans und des Regionalplans. Das Plangebiet wird im RFNP bauleitplanerisch als Gewerb-
liche Baufläche (G) dargestellt und regionalplanerisch gleichzeitig als Allgemeiner Siedlungsbereich 
(ASB) festgelegt. Die geplante Ausweisung als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung »Nahversor-
gungsstandort« ist aus der Darstellung Gewerbliche Baufläche gemäß § 8 Abs. 2 BauGB als abweichen-
de Konkretisierung entwickelt, da es sich um eine Fläche unterhalb der Regel-Darstellungsschwelle des 
RFNP von 5 ha handelt und Funktion und Wertigkeit der Gewerblichen Baufläche, aus der das Sonder-
gebiet entwickelt wird, in Funktion und Wertigkeit gewahrt sind. 

 

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Regionalen Flächennutzungsplan (Strichlinie = Lage des P lan-
gebietes) 

Gemäß dem Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land-Nordrhein-Westfalen vom 25.05.2005 sind in 
allgemeinen Siedlungsbereichen neben Flächen für Wohnen auch wohnverträgliches Gewerbe, Wohnfol-
geeinrichtungen, öffentliche und private Dienstleistungen sowie siedlungszugehörige Grün-, Sport-, Frei-
zeit- und Erholungsflächen zulässig. An dem in Rede stehenden Standort ist die Errichtung eines Le-
bensmitteldiscountmarktes zur Sicherung der Versorgungsmöglichkeiten für die angrenzenden Sied-
lungsbereiche geplant. Das Planvorhaben liefert damit zukünftig einen wichtigen einen Beitrag zur Da-
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seinsvorsorge der Bevölkerung. Das Planvorhaben stimmt daher mit den Darstellungen der Regionalpla-
nung bzw. des RFNP überein. 

4.5. Bebauungspläne 

Für das in Rede stehende Plangebiet besteht derzeit kein rechtskräftiger Bebauungsplan. 

4.6. Landschaftsplan 

Der seit 1989 gültige Landschaftsplan der Stadt Herne weist im näheren Umfeld des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 24 »ALDI-Discountmarkt Dorstener Straße« keine Landschaftsschutzgebiete aus. 
Das nächste Landschaftsschutzgebiet »südlich Holsterhauser Straße / Stadtgrenze Bochum« befindet 
sich in rd. einem Kilometer südöstlicher Entfernung, angrenzend daran verlaufen zwei nach § 47a Land-
schaftsschutzgesetz (LG NW) geschützte Alleestrukturen in nördlicher bzw. nordwestlicher Richtung 
(Aschebrock und Horststraße). Aufgrund der Lage und Entfernung zum Plangebiet kann ein negativer 
Einfluss des Planvorhabens auf die vorgenannten Strukturen ausgeschlossen werden. 

 

Abbildung 4: Auszug aus dem Landschaftsplan 

 

4.7. Sonstige Ziele und Pläne des Umweltschutzes 

4.7.1. Geschützte Biotope, Biotopkataster, Biotopverbundflächen 

Innerhalb des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 24 befinden sich keine 
nach §30 BNatSchG bzw. § 62 LG NW geschützten Biotope. Das nächstgelegene geschützte Biotop mit 
der Kennung GB-4409-0025 befindet sich in rd. 1,2 km nordöstlicher Entfernung (Luftlinie). Das nächst-
gelegene schützenswerte Biotop mit der Kennung BK-4409-0032 befindet sich in rd. einem Kilometer 
südöstlicher Entfernung (Luftlinie) zum Plangebiet. Aufgrund der Lage und Entfernung zum Vorhaben-
standort kann ein Einfluss des Planvorhabens auf die vorgenannten Strukturen ausgeschlossen werden.  
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4.7.2. FFH-/Vogelschutzgebiete 

Innerhalb des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 24, innerhalb des Un-
tersuchungsraumes sowie im gesamten Stadtgebiet von Herne sind weder FFH- noch Vogelschutzgebie-
te vorzufinden. 

4.7.3. Sonstige schützenswerte Landschaftsbestandteile 

Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 24 sowie innerhalb des Untersu-
chungsraumes sind keine schützenswerten Landschaftsbestandteile vorhanden. 

4.7.4. Wald 

Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 24 sowie innerhalb des Untersu-
chungsraumes befinden sich keine Waldflächen. 

4.7.5. Baumschutzsatzung 

Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 24 befinden sich keine nach Baum-
schutzsatzung der Stadt Herne geschützten Bäume. Ein Eingriff in diese resultiert aus dem in Rede ste-
henden Vorhaben demnach nicht.  

4.7.6. Gewässerschutz 

Nach Auswertung der Hochwassergefahren- und -risikokarten des LANUV kann festgehalten werden, 
dass der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 24 sowie der Untersuchungs-
raum im Allgemeinen nicht im Einflussbereich von Gewässern liegen. Hochwasserschutzmaßnahmen 
sind demnach nicht erforderlich. 

4.7.7. Bodenschutz 

Altlasten 

Für den Bereich des Bebauungsplangebietes liegen im Altlastenkataster /-verzeichnis der Stadt Herne 
folgende Eintragungen vor: 

�x MTLA U 92 K13 D ungeordnete Ablagerung (1974) 
�x MTLA I 35 K13 D Kraftfahrzeugreparatur Lange (1978-1994) (Dorstener Straße 265) 
�x Unter der Adresse Dorstener Straße 269 liegt folgende Eintragung vor: KGK 64 Autoreparatur 

Lange (1993). 
Die Eintragungen bzgl. der Kraftfahrzeugreparatur Lange beziehen sich einerseits auf das Grundstück 
Dorstener Straße 265 und andererseits auf das Grundstück Dorstener Straße 269. Aufgrund dieser nicht 
schlüssigen Eintragungen wurde eine historische Recherche durchgeführt, auf deren Grundlage der Un-
tersuchungsumfang bzgl. der in Frage kommenden Umweltmedien festgelegt wurde. 

Folgende Untersuchungen liegen vor: 

�x Dr. Meinecke & Schmidt, Herten Westerholt vom 21.12.2018: BV Dorstener Straße 263-269, 
Herne Historische Recherche / Untersuchungsvorschlag 

�x Dr. Meinecke & Schmidt, Herten Westerholt vom 07.05.2019: Neubau eines ALDI-
Lebensmittelmarktes Dorstener Straße 263-269, Herne Baugrund- und Altlastenuntersuchung 
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Abbildung 5: Auszug aus dem Altlastenkataster der Stadt Herne 

Bergbau 

Gemäß Auskunft der Bezirksregierung Arnsberg befindet sich der Vorhabenstandort über dem auf Stein-
kohle verliehenen Bergwerksfeld »Shamrock 8«, über dem auf Blei-, Zink-, Kupfer- und Schwefelerz ver-
liehenen Bergwerksfeld »Velsen I«, über den auf Raseneisenstein verliehenen, inzwischen erloschenen 
Distriktfeldern »Blücher« und »Hercules« sowie über den auf Kohlenwasserstoffe erteilten Bewilligungs-
feldern »Emschermulde-Süd-Gas« und »Wan-Thal«. Eigentümerin der Bergwerksfelder »Shamrock 8« 
und »Velsen I« ist die E.ON SE, Mining Management, Brüsseler Platz 1 in 45131 Essen. Die letzten Ei-
gentümerinnen der Distriktfelder »Blücher« und »Hercules« sind nach Erkenntnissen der Bezirksregie-
rung Arnsberg nicht mehr erreichbar. Rechtsnachfolgerin ist die TUI Immobilien Services GmbH, Karl-
Wiechert-Allee 4 in 30625 Hannover. Diese Gesellschaft ist auch heute noch erreichbar. Inhaberin der 
Bewilligung »Emschermulde-Süd-Ost« ist die Minegas GmbH, Rüttenscheider Straße 1-3 in 45128 Es-
sen. Inhaberin der Bewilligung »Wan-Thal« sind die Stadtwerke Herne AG, Grenzweg 18 in 44623 Herne. 

Ausweichlich der derzeit bei der Bezirksregierung Arnsberg vorliegenden Unterlagen, ist im Bereich des 
Planvorhabens Bergbau im Tiefen (Teufe > 100 m) dokumentiert. Beim Abbau von Steinkohle der in tie-
fen Bereichen geführt wurde, sind nach allgemeiner Lehrmeinung die Bodenbewegungen spätestens fünf 
Jahre nach Einstellungen der Gewinntätigkeiten abgeklungen. Mit bergbaulichen Einwirkungen auf die 
Tagesoberfläche aus diesen Gewinntätigkeiten ist demnach nicht mehr zu rechnen. Dies wurde auch 
durch die entsprechende Bergwerkseigentümerin so bestätigt. 

Im Alt- und Verdachtsflächenkatalog der Bezirksregierung Arnsberg sind westlich, unmittelbar angren-
zende an den Vorhabenstandort, die zwei Verdachtsflächen 4409-S-017 Shamrock 3/4/11 (später Gene-
ral Blumenthal 11) sowie 4409-A-032 Shamrock ¾ gekennzeichnet. Dabei handelt es sich um den Be-
reich einer ehemaligen Schachtanlage/Kokerei mit Nebengewinnung/Gleisanlagen bzw. um eine Halde. 

Auf der Fläche 4409-S-017 wurde in 2017 ein Rahmensanierungsplan zugelassen. Im nördlichen Teil 
dieser Fläche wurde der Betrieb bereits eingestellt und die Bergaufsicht im Mai 2018 beendet. Jedoch 
wird dort weiterhin eine Grundwasserüberwachung unter Bergaufsicht durchgeführt. Auf dem südlichen 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 24 »ALDI-Discountmarkt Dorstener Straße« 
Umweltbericht   
 

 16 

Teil dieser Fläche und auch im Bereich der Fläche 4409-A-032 findet noch Betrieb unter Bergaufsicht 
statt. Die Stadt Herne wurde bei den laufenden Verfahren als Träger öffentlicher Belange beteiligt. 

Kampfmittel 

Der Geltungsbereich liegt in einem Bombenabwurfgebiet und ist von einer Bombenblindgänger-
Einschlagstelle betroffen. Die Koordinaten für die Einschlagstelle 8359 mit der Fundstellennummer 59-06-
37711 lauten: 

Rechtswert: 374063,94 Hochwert: 5710680,95 

Im Bereich dieser vermutlichen Bombenblindgänger-Einschlagstelle sind erdeingreifende Maßnahmen 
aller Art in einem Radius von 20 m nicht gestattet. Sie dürfen erst durchgeführt werden, wenn die vermut-
liche Bombenblindgänger-Einschlagstelle durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe der 
Bezirksregierung Arnsberg überprüft worden ist. 

Die ausgehobene Baugrube bzw. die für die Bebauung vorgesehene Fläche kann vor der Fortführung 
aller weiteren Arbeiten durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe der Bezirksregierung 
Arnsberg systematisch nach Kampfmitteln abgesucht werden. Zur Koordinierung dieser Sucharbeit sowie 
Ihrer Bauarbeiten ist es empfehlenswert, dem Fachbereich Öffentliche Ordnung den Fertigstellungstermin 
der Baugrube 5 Werktage vorher unter der Rufnummer 02323/ 162757 oder 02323/ 162295 mitzuteilen. 
Die Fortführung der Bauarbeiten kann erst nach Freigabe durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst 
Westfalen-Lippe der Bezirksregierung Arnsberg erfolgen. 

Werden bei der Durchführung des Bauvorhabens außergewöhnliche Verfärbungen des Erdaushubes 
oder verdächtige Gegenstände festgestellt, sollten die Arbeiten sofort eingestellt und der Fachbereich 
Öffentliche Ordnung unter der Rufnummer 02323/ 162757 oder 02323/ 162295 verständigt werden. 

Vor Beginn von Ramm- und Bohrarbeiten mit schwerem Gerät sind Sondierbohrungen auf das Vorhan-
densein von Kampfmitteln notwendig. Hierzu ist rechtzeitig mit dem Fachbereich Öffentliche Ordnung 
unter der Rufnummer 02323/ 162757 oder 02323/ 162295 Kontakt aufzunehmen. 

4.7.8. Denkmalschutz 

Innerhalb des Plangebietes liegen weder Bau- noch Boden- oder sonstige Denkmäler. Das nächstgele-
gene, durch Eintragung in die Denkmalliste der Stadt Herne geschützte, Denkmal (Fachwerkhaus, seit 
dem Jahr 2000 eingetragenes Baudenkmal) befindet sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite der 
Westerweiterung der Dorstener Straße (nördlich des Plangebietes).  

4.7.9. Luftreinhalteplan 

Der Vorhabenstandort befindet sich im Geltungsbereich des Luftreinhalteplans Ruhrgebiet Teilplan Ost 
der Bezirksregierung Arnsberg aus dem Jahr 2011. Im Stadtgebiet von Herne erfolgt die Überwachung 
der Luftqualität durch eine Messstation an der Recklinghauser Straße unweit der Abfahrt Herne-Wanne 
an der Autobahn A42. Der Tagesmittelwert für Feinstaub (PM10) wurde nach Informationen der Stadt 
Herne bereits seit drei Jahren nicht mehr überschritten, sodass in Folge dessen die Messung Anfang 
2016 eingestellt wurde. Stickstoffdioxide wiederum werden an dem Standort weiterhin gemessen, da 
etwa der Jahresmittelwert im Jahr 2017 nicht eingehalten werden konnte. 

4.7.10. Elektromagnetische Felder 

Eine besondere Belastung durch elektromagnetische Felder liegt im Planungsbereich nicht vor. Besonde-
re Emittenten die gemäß 26. BImSchV zu überprüfen sind, sind weder im Plangebiet noch in dessen Um-
gebung bekannt. 

4.7.11. Störfallvorsorge 

Die Betrachtung der Auswirkungen durch die Anfälligkeit von Vorhaben für schwere Unfälle oder Kata-
strophen ergibt sich aus der Umsetzung der europäischen Seveso-III-Richtlinie in nationales Recht. Das 
s.g. Gesetzes- und Verordnungspaket zur Umsetzung der europäischen Seveso-III-Richtlinie (Richtlinie 
2012/18/EU vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, 
zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des Rates (Seveso-III-Richtlinie)) 
ist jeweils im Dezember 2016 und Januar 2017 in Kraft getreten. Daraus ergeben sich u.a. zahlreiche 
Neuerungen im Hinblick auf das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), das Gesetz über die Um-
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weltverträglichkeitsprüfung (UVPG), das Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG) sowie das Bundesberg-
gesetz (BBergG). Wesentlicher, zu berücksichtigender Bestandteil ist zudem insbesondere die s.g. Stör-
fallverordnung (12. BImSchV). 

In Nordrhein-Westfalen bestehen nach Auskunft des LANUV 612 Betriebsbereiche, die in den Anwen-
dungsbereich der Störfall-Verordnung fallen. Von diesen müssen 317 Betriebsbereiche den Grundpflich-
ten und 295 Betriebsbereiche den erweiterten Pflichten der Störfallverordnung nachkommen (Stand Ja-
nuar 2018). 

Gemäß dem städtischen Störfall-Gutachten (vgl. TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG im September 
2016) gibt es im Stadtgebiet von Herne sieben Betriebsbereiche im Sinne des § 3 Abs. 5a BImSchG, 
deren Einfluss auf das Plangebiet zu beurteilen ist. Nach Auskunft der Bezirksregierung Arnsberg, Dez. 
53 (Immissionsschutz) befindet sich der Untersuchungsraum nicht in einem »Achtungsabstand« oder 
»angemessenen Abstand« im Sinne des Leitfadens KAS-18 der Kommission für Anlagensicherheit. Der 
angemessene Abstand ist demnach derzeit noch gleichzusetzen mit dem angemessenen Sicherheitsab-
stand im Sinne des § 3 (5c) des BImSchG.  

Eine Anfälligkeit für Störfälle kann nach Information der Bezirksregierung Arnsberg im Hinblick auf den 
Untersuchungsraum und das in Rede stehende Planvorhaben ausgeschlossen werden. 

4.8. Zusammenfassende Bewertung der planerischen Vorgaben für den Untersu-
chungsraum 

Nach Auswertung der planerischen Vorgaben für den Untersuchungsraum ergeben sich keine wesentli-
chen Einflussfaktoren, die gegen eine Umsetzung des in Rede stehenden Vorhabens sprechen.  



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 24 »ALDI-Discountmarkt Dorstener Straße« 
Umweltbericht   
 

 18 

5. Beschreibung der Ausgangssituation sowie Ermittlung und Bewertung der 
Umweltauswirkungen (zu erwartende Auswirkungen auf die Schutzgüter) 

5.1. Mensch 

Das Schutzgut Mensch umfasst die Bevölkerung und ihre Gesundheit sowohl im städtischen Kontext als 
auch in dessen unbebautem Umfeld. Wesentliche betroffene Raumfunktionen des Schutzgutes Mensch 
sind die Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, der Schutz und die Entwicklung der natürlichen 
Lebensgrundlagen sowie das gesunde Wohnen und die Regenerationsmöglichkeiten. Vor dem Hinter-
grund gesunder Verhältnisse für die Bevölkerung sind der Zustand und die Auswirkungen der Planung 
auf die Wohnbereiche und das Wohnumfeld zu bewerten. Hierbei spielen Schall- und sonstige Emissio-
nen eine wesentliche Rolle. Daneben sind die Nutz- und Erlebbarkeit der Flächen für Freizeit- und Erho-
lungszwecke im Rahmen der Schutzgutbewertung zu untersuchen. Hierbei steht neben der Nutzbarkeit 
von Angeboten für Freizeit- und Erholungszwecke, die Zugänglichkeit von Flächen auch im weiteren Pla-
nungsraum im Vordergrund der Schutzgutbewertung.  

Bestandsbeschreibung/Vorbelastung 

Am in Rede stehenden Vorhabenstandort befindet sich das Bestandsgebäude eines ehemaligen Elektro-
nikfachmarktes sowie weitere Bebauung mit gewerblichen Nutzungen (Garten- und Landschaftsbaube-
trieb). Die Baukörper sind dementsprechend groß dimensioniert und verfügen über recht hohe Ge-
schosshöhen bei in der Regel einem Geschoss. Die Baukörper befinden sich im östlichen Plangebietsbe-
reich, in Richtung Westen grenzen unbebaute, asphaltierte Flächen an, die u.a. als Lager- und Stellplatz-
flächen dienen. An die eingeschossige Bebauung des Elektronikfachmarktes grenzt ein weiterer, höherer 
Baukörper an. In diesem Bereich sind weitere Flächen der ehemaligen Marktnutzung und eine Wohnnut-
zung vorzufinden. Westlich der Bebauung befindet sich die Stellplatzanlage des Elektronikfachmarktes. 

Das Plangebiet wird an drei Seiten von Verkehrsflächen umgeben. Südlich grenzt Bebauung mit gewerb-
lichen Nutzungen an. Entlang der östlichen Plangebietsgrenze verläuft die Dorstener Straße (B 226) mit 
jeweils zwei Fahrspuren pro Richtung. Zwischen der Dorstener Straße und der Bebauung befindet sich 
zudem eine private Erschließungsfläche mit Stellplätzen in 45°-Schrägaufstellung zu den Baukörpern. 

Prognose und Bewertung der Auswirkungen der Planung 

Im Zuge der Planumsetzung wird die vorhandene Bebauung mit Ausnahme des Gebäudes mit Wohnnut-
zung zurückgebaut und der Standort neu strukturiert. Es erfolgt die Errichtung eines zeitgemäßen und 
aktuellen Kundenansprüchen angepassten Lebensmitteldiscountmarktes, der die wohnortnahe Versor-
gung der angrenzenden Siedlungsbereiche dauerhaft sicherstellt. Die Strukturierung des Geländes sowie 
die Ausgestaltung der baulichen Anlagen erfolgen unter Berücksichtigung der standortbezogenen Rah-
menbedingungen (z.B. optimierte Verkehrsabwicklung) und mit dem Ziel eine klimafreundliche und res-
sourcenschonende Bauweise zu ermöglichen (z.B. Dachbegrünung, Nutzung von Photovoltaik-Technik 
und Förderung umweltfreundlicher Verkehrsmittel). 

Schallschutz 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde ein schalltechnisches Gutachten erarbeitet (vgl. Wenker & 
Gesing Akustik und Immissionsschutz GmbH, Gronau, Januar 2019), dass die schalltechnischen Auswir-
kungen des Vorhabens untersucht und bewertet. In diesem Rahmen wurde festgestellt, dass von dem 
Vorhaben und den damit verbundenen Schallemittenten (wie etwa Geräusche des Parkplatzes, Nutzung 
von Einkaufswagen, Warenanlieferung, Haustechnik) keine negativen Auswirkungen ausgehen. Alle 
Grenzwerte werden unterschritten, sodass keine immissionsschutzrechtlichen Festsetzungen im Bauleit-
plan zu treffen sind. 

Sonstige Emissionen 

Neben den schalltechnischen Auswirkungen stellt insbesondere der vorhabenbedingte Verkehr eine wei-
tere mögliche Emissionsquelle (bspw. im Hinblick auf Luftverunreinigungen durch Stausituationen) dar, 
die verkehrstechnische Untersuchung (vgl. Ambrosius Blanke Ingenieurbüro für Verkehrs- und Infrastruk-
turplanung, Bochum, Februar und März 2019) zeigt jedoch, dass es nicht zu vorhabenbedingten negati-
ven Verkehrsauswirkungen kommt. Zudem gibt es nach Auswertung der planerischen Grundlagen (vgl. 
Kapitel 4) und insbesondere des Luftreinhalteplans (vgl. Kapitel 4.7.9) keine Hinweise darauf, dass an 
dem Standort eine Belastung über Gebühr vorherrscht. 

Zusammenfassend hat das in Rede stehende Vorhaben weder im Bestand noch nach Planumsetzung 
einen nennenswerten Einfluss auf die schutzgutbezogenen Umweltbelange bzw. Schutzgutfunktionen.  
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Prognose bei Ausbleiben der Planung 

Ein Ausbleiben der Planung hätte im Hinblick auf das Schutzgut Mensch bzw. dessen Gesundheit keine 
wesentlichen Auswirkungen (im Sinne eines gesundheitlichen Einflusses) zur Folge.  

Vor dem Hintergrund des Zieles der Stärkung und Sicherung des Nahversorgungsangebotes könnte es 
jedoch langfristig betrachtet im schlimmsten Falle zu einer Schließung des derzeitigen Marktes kommen, 
da dieser bereits heute nicht mehr den Anforderungen an einen markttypischen und zukunftsfähigen 
Standort entspricht. Die Versorgungssituation der angrenzenden Siedlungsbereiche würde sich in diesem 
Falle also möglicherweise verschlechtern. Das Vorhaben trägt demgegenüber zu einer Stärkung und 
langfristigen Sicherung dieser bei. Gleichwohl ist anzuführen, dass es sich dabei nicht um einen umwelt-
bezogenen Belang handelt. 

5.2. Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt beinhaltet den Schutz der Arten und ihrer Lebens-
gemeinschaften in ihrer natürlichen Artenvielfalt und den Schutz ihrer Lebensräume und -bedingungen. 
Ein besonderes Augenmerk des Schutzgutes liegt auf:   

�x der Lebensraumfunktion der Biotoptypen,  

�x der Habitatfunktion für Tiere und deren Entwicklung und  

�x der Biotopvernetzungsfunktion.  

Als Schutzgutfunktionen mit besonderer Sensibilität sind Auswirkungen auf die besonders geschützten 
Arten (nationale Schutzkategorie), die streng geschützten Arten (national) inklusive der FFH-Anhang-IV-
Arten (europäisch) sowie die heimischen oder eingebürgerten europäischen Vogelarten (europäisch) in 
die Abwägung einzustellen.  

Bestandsbeschreibung/Vorbelastung 

Bei dem Vorhabenstandort handelt es sich um eine stark anthropogen überformte und in Teilen noch in 
Nutzung befindliche Gewerbefläche (ehemaliger Standort eines Elektronikfachmarkts und noch Standort 
eines Garten-/Landschaftsbaubetriebes). Aufgrund des Mangels an Grün- und Freiflächen weist das 
Plangebiet im derzeitigen Zustand allenfalls eine geringe Qualität im Hinblick auf das Schutzgut auf. 

Prognose und Bewertung der Auswirkungen der Planung 

Die durchgeführte artenschutzrechtliche Prüfung (vgl. Biologische Station Östliches Ruhrgebiet, August 
2018) kommt zu dem Ergebnis, dass das Plangebiet lediglich über eine geringe Geeignetheit für ein Vor-
kommen planungsrelevanter Arten verfügt und ein Vorkommen dieser im Zuge der durchgeführten Unter-
suchungen nicht nachweisbar war. Vorbehaltlich der allgemeinen Artenschutzregelungen des BNatSchG 
(bspw. Regelung zu Rodungszeiträumen) und einer Kontrolle der abzureißenden Baukörper unmittelbar 
vor deren Abriss zur Vermeidung einer Beeinträchtigung/Tötung planungsrelevanter Arten, löst die Um-
setzung des Planvorhabens keine artenschutzrechtlichen Konflikte aus. Da das Plangebiet weitestgehend 
versiegelt ist und keine maßgeblichen Grün- und Freiflächen existieren, ist auch kein Einfluss auf die 
Flora bzw. die biologische Vielfalt zu erkennen.  

Das Planvorhaben hat demnach keine wesentlichen Auswirkungen auf das Schutzgut zur Folge, der Ein-
griff ist als gering zu betrachten. 

Prognose bei Ausbleiben der Planung 

Ein Ausbleiben der Planung hätte keine Auswirkungen auf das Schutzgut zur Folge. Das Plangebiet wäre 
nach wie vor weitestgehend versiegelt und für eine Nutzung durch planungsrelevante Arten allenfalls in 
geringem Ausmaß geeignet.  

5.3. Fläche 

Durch die letzte Änderung des Baugesetzbuches vom 13.05.2017 wird in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB der 
vormals in der Praxis häufig unter das Schutzgut Boden subsumierte Belang Fläche als eigenständiges 
Schutzgut definiert. Danach sollen nunmehr die Auswirkungen öffentlicher und privater Projekte auf die 
betroffenen Flächen, insbesondere auf den Flächenverbrauch, einer gesonderten Betrachtung unterzo-
gen werden. Die Relevanz dieses Belanges ergibt sich aus der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregie-
rung und der dort formulierten Begrenzung der laufenden Flächeninanspruchnahme auf 30 ha pro Tag.  
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Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden; da-
bei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die 
Möglichkeiten der Entwicklung der Stadt insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen 
auf das notwendige Maß zu begrenzen. Die Schutzgutbetrachtung zielt auf die genannten Belange ab 
und grenzt sich damit gegenüber des Schutzgutes Boden deutlich ab. 

Bestandsbeschreibung/Vorbelastung 

Das in Rede stehende Plangebiet ist weitestgehend versiegelt und/oder bebaut. Entlang der östlichen 
Plangebietsgrenze verläuft eine private Erschließungsfläche, an die, parallel zur angrenzenden Dorstener 
Straße, der Baukörper eines ehemaligen Elektronikfachmarktes mit angrenzendem Gebäude mit Wohn-
nutzung und ein Garten- und Landschaftsbaubetrieb anschließen. Entlang der nördlichen Plangebiets-
grenze schließen weitere bauliche Anlagen des Garten-/Landschaftsbaubetriebs an, der rückwärtige 
Grundstücksbereich ist betoniert und wird als Stellplatz- und Lagerfläche genutzt. Im westlichen bzw. 
südlichen Plangebietsbereich befinden sich weitere versiegelte und asphaltierte Flächen, die als Stell-
platzanlage des Elektronikfachmarktes dienten. Kleinere, begrünte Bereiche befinden sich an der Grund-
stücksgrenze zwischen Garten-/Landschaftsbaubetrieb und Elektronikfachmarkt und im nordwestlichen 
Eckbereich des Plangebietes. 

Prognose und Bewertung der Auswirkungen der Planung 

In Folge der Planumsetzung wird die Fläche im Plangebiet neu strukturiert. Dafür ist es zunächst erfor-
derlich, die bestehende Bebauung auf dem Gelände zurückzubauen. Zurückgebaut werden jedoch nur 
die baulichen Anlagen des Garten-/Landschaftsbaubetriebes und des ehemaligen Elektronikfachmarktes, 
das Gebäude mit Wohnnutzung im rückwärtigen Plangebietsbereich hinter dem Elektronikfachmarkt 
bleibt erhalten. Der neue Lebensmitteldiscountmarkt wird entlang der Grundstücksgrenze zur Dorstener 
Straße errichtet. Die erforderlichen Stellplätze werden im rückwärtigen Plangebietsbereich hinter dem 
neuen Baukörper bzw. dem zu erhaltenden Bestandsgebäude errichtet. Der Eingang zum Markt befindet 
sich an der westlichen Gebäudeseite, die Anlieferung erfolgt an der südlichen Gebäudeseite. 

Im Hinblick auf die Fläche hat das Planvorhaben demnach allenfalls geringe Auswirkungen, die sich ei-
nerseits aus der Neustrukturierung des Geländes und andererseits aus den damit verbundenen Bauman-
pflanzungen (im Sinne kleiner, dafür erforderlicher Freiflächen) ergeben. 

Prognose bei Ausbleiben der Planung 

Ein Ausbleiben der Planung hätte keine unmittelbaren Auswirkungen auf das Schutzgut im Untersu-
chungsraum zur Folge. Demgegenüber steht eine mittelbare Wirkung des Ausbleibens der Planung. Ist 
es einem Vorhabenträger nicht möglich, ein Vorhaben am beabsichtigten Standort umzusetzen, so könn-
te er bspw. das Ziel verfolgen, das jeweilige Vorhaben an anderer Stelle im Stadtgebiet zu realisieren. 
Zieht man die Inanspruchnahme einer Fläche in Betracht, die zuvor nicht bebaut oder geringer versiegelt 
war, so resultierte aus der Umsetzung an anderer Stelle möglicherweise ein deutlich höherer Eingriff in 
das Schutzgut, als es in diesem Fall am in Rede stehenden Standort der Fall wäre. 

5.4. Boden 

Das Schutzgut Boden besitzt diverse Funktionen für den Naturhaushalt. Die wesentlichen Funktionen des 
Bodens sind nach MKUNLV 2012:  

�x Lebensgrundlage und Lebensraum für Mensch, Flora und Fauna (Biotopentwicklungspotenzial); 

�x Abbau und Umbau von Stoffen, einschließlich des Abbaus von Schadstoffen (Filter-, Puffer- und 
Stoffumwandlungseigenschaften); 

�x Speicherung und Filterung von Wasser (Grundwasserschutzfunktion sowie Speicher- und Regler-
funktion); 

�x Standort für die wirtschaftliche Nutzung, für Siedlung, Verkehr und Freizeit; 

�x Produktionsgrundlage für die Land- und Forstwirtschaft, für Gartenbau und Rohstoffgewinnung 
(Ertragspotenzial); 

�x Grundlage der menschlichen Kulturentwicklung, aus denen auch historische Vorgänge ablesbar 
sind (Archiv der Natur- und Kulturgeschichte). 
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Diese Funktionen sind im Rahmen der Bauleitplanung zu berücksichtigen und als natürliche Bodenfunkti-
onen zu schützen. Im Rahmen der Untersuchung von Wechselwirkungen besitzt der Boden als vermit-
telndes Medium besondere Bedeutung: Hinsichtlich des Standortpotenzials für natürliche Pflanzengesell-
schaften sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen zu berücksichtigen, hinsichtlich der 
Wasserfunktionen sind die Wechselwirkungen mit dem Schutzgut Wasser näher zu beurteilen. Die Ar-
chivfunktion spielt zudem hinsichtlich der Schutzgutbewertung der Kultur- und sonstigen Sachgüter eine 
zentrale Rolle. Die Schutzwürdigkeit des Schutzgutes Boden hat somit einen besonders hohen Stellen-
wert im Rahmen der Schutzgüterabwägung.   

Bestandsbeschreibung/Vorbelastung 

Hinsichtlich der bodenbezogenen Belange wurde ein entsprechendes Fachgutachterbüro mit einer Bau-
grund- und Altlastenuntersuchung beauftragt (vgl. Dr. Meinecke & Schmidt Partnerschaftsgesellschaft, 
Herten, Dezember 2018 sowie Mai 2019). Der Vorhabenstandort liegt aus geologischer Sicht im Süden 
des Münsterländer Kreidebeckens, d.h. der tiefere Untergrund besteht aus kreidezeitlichem Emscher-
mergel, der von quartären Lehmböden (Auen- und Verwitterungslehm) überdeckt wird. Die oberste Bo-
denschicht wird von Auffüllungen in einer Mächtigkeit von 0,7 bis 3,5 m gebildet. Bei den Auffüllungen 
handelt es sich um ein Gemisch aus Sand, Bauschutt, Schlacke, Asche, Kies, Schotter, Bergematerial, 
Schluff und Kohle. An einem Probenstandort wurde zudem Mutterboden vorgefunden. 

Die durchgeführte chemische Analytik kommt unter Berücksichtigung des BBodSchG zu dem Ergebnis, 
dass durch den Kontakt mit dem vorzufindenden Boden im Plangebiet keine Gefährdung für den Men-
schen und die menschliche Gesundheit besteht. 

Prognose und Bewertung der Auswirkungen der Planung 

Unter Berücksichtigung der o.g. Schutzgutfunktionen hat das Plangebiet sowohl im Bestand als auch 
nach Planumsetzung lediglich in einem Punkt eine wesentliche Bedeutung und zwar als »Standort für die 
wirtschaftliche Nutzung, für Siedlung, Verkehr und Freizeit«. Für die Erfüllung weiterer Schutzgutfunktio-
nen, wie etwa den Abbau und Umbau von Stoffen oder die Speicherung und Filterung von Wasser, ist 
das Plangebiet unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der Bodenuntersuchungen ohnehin nicht geeig-
net. Die Planung hat demnach allenfalls geringen Einfluss auf das Schutzgut.  

Positiv hervorzuheben ist, dass es in Folge der Planumsetzung zu einem (wenn auch nur geringfügig) 
höheren Anteil an Freiflächen kommt, da im Bereich der Stellplatzanlage und an den Plangebietsrändern 
Baumanpflanzungen mit entsprechend freizuhaltenden Anpflanzbereichen vorgesehen sind.  

Prognose bei Ausbleiben der Planung 

Ein Ausbleiben der Planung hätte keine Auswirkungen auf das Schutzgut im Untersuchungsraum zur 
Folge. Ergänzend wird auf die Ausführungen im vorangegangenen Kapitel verwiesen; ein Ausbleiben der 
Planung am Standort könnte so ggf. auch auf das Schutzgut Boden mittelbare Auswirkungen mit sich 
bringen. 

5.5.  Wasser 

Das Schutzgut Wasser erfüllt unterschiedliche Funktionen für den Naturhaushalt. Unterschieden wird im 
Rahmen der Beschreibung der Funktionen in die Bereiche Grundwasser und Oberflächengewässer. We-
sentliche Schutzziele sind die Sicherung der Quantität und Qualität von Grundwasservorkommen sowie 
die Erhaltung und Reinhaltung der Gewässer. Darüber hinaus sind Überschwemmungsgebiete sowie 
Risikogebiete und damit verbundene Maßnahmen der Hochwasservorbeugung und des Hochwasser-
schutzes näher zu untersuchen. Bei den Gewässern sind die folgenden Funktionen zu benennen:  

�x Gewässerökologische Funktionen, 

�x Vorfluterfunktionen und  

�x Nutzungsfunktionen. 

Die Schutzwürdigkeit des Schutzgutes ergibt sich durch seine Bedeutung für Menschen, Tiere und Pflan-
zen als Lebensgrundlage. Die Reinhaltung des Wassers (und aller Zuströme) besitzt somit eine beson-
ders hohe Bedeutung im Rahmen der Bewertung. Das Grundwasser ist hinsichtlich der Grundwasser-
neubildung und der potenziellen Verschmutzung zu untersuchen, die in Zusammenhang mit dem Schutz-
gut Boden beurteilt werden müssen. Hierbei übernehmen der Grundwasserflurabstand und die hydrauli-
schen Fähigkeiten des Bodens (bzw. die Durchlässigkeit der überlagernden Deckschichten) wesentliche 
Vorbedingungen, für die Eintragung von Stoffen in die Wasserkreisläufe. Die Puffer- und Speicherfähig-
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keit des Bodens spielen zudem bei der Hochwasservorsorge bzw. dem Hochwasserschutz eine zentrale 
Rolle.  

Bestandsbeschreibung/Vorbelastung 

Da große Teile der Flächen versiegelt bzw. bebaut sind, leistet das Plangebiet allenfalls einen geringen 
Beitrag in Bezug auf das Schutzgut. Oberflächengewässer sind nicht vorzufinden und der Boden weist 
aufgrund seiner Beschaffenheit lediglich eine geringe Versickerungsfähigkeit auf.  

Im Zuge der im vorherigen Kapitel genannten bodenbezogenen Untersuchungen wurden auch wasserbe-
zogene Untersuchungen durchgeführt (vgl. Dr. Meinecke & Schmidt Partnerschaftsgesellschaft, Herten, 
Mai 2019). Für das Grundwasser ist das Gefährdungspotenzial durch Schadstoffe aufgrund der beste-
henden Oberflächenversiegelung demnach als gering einzustufen. Aufgrund der vorzufindenden Zusam-
mensetzung des Bodens (nahezu wasserundurchlässige Mergelschichten) kann es zudem nicht zu einem 
Austrag von Schadstoffen ins tiefere Grundwasser kommen. 

Prognose und Bewertung der Auswirkungen der Planung 

In Folge der Planumsetzung kommt es zu einer Neustrukturierung des in Rede stehenden Geländes. Der 
Großteil der vorhandenen Gebäude wird zurückgebaut, lediglich das Gebäude mit Wohnnutzung im 
rückwärtigen, der Dorstener Straße abgewandten, Plangebietsbereich bleibt erhalten. Der geplante neue 
Baukörper des Lebensmitteldiscountmarktes wird parallel zur östlichen Plangebietsgrenze ausgebildet 
und schließt unmittelbar an das bestehende Gebäude mit Wohnnutzung an. Der verbleibende Plange-
bietsbereich wird zur Errichtung einer Stellplatzanlage inklusive der erforderlichen Verkehrsbewegungs-
flächen genutzt. In den Randbereichen sowie vereinzelt im Bereich der Stellplatzanlage sind Bauman-
pflanzungen vorgesehen. In Bezug auf das Schutzgut ist auch die vorgesehene Dachbegrünung anzufüh-
ren, da diese positive Auswirkungen im Sinne eines Beitrags zur Wasserspeicherung im Plangebiet hat. 

Im Hinblick auf das Schutzgut Wasser trägt die in Rede stehende Planung in der Gesamtbetrachtung 
nicht zu einer wesentlichen Änderung bei, der Eingriff ist als gering zu betrachten. 

Prognose bei Ausbleiben der Planung 

Bei einem Ausbleiben der Planung kommt es in Bezug auf das Schutzgut nicht zu Veränderungen ge-
genüber der Bestandssituation.  

5.6.  Klima und Luft 

Als Schutzziele für die Schutzgüter Klima und Luft sind die Vermeidung von Luftverunreinigungen und die 
Erhaltung von Reinluftgebieten zu nennen. Das Bestandsklima sowie die lokalklimatische Regenerations- 
und Austauschfunktion sollen erhalten bleiben. Zu berücksichtigen sind: 

�‡ die Durchlüftungsfunktion,  

�‡ die Luftreinigungsfunktion und Frischluftproduktion sowie  

�‡ die Wärmeregulationsfunktion. 

Die Schutzwürdigkeit des Schutzgutes Klima und Luft ergibt sich durch seine Bedeutung für Menschen, 
Tiere und Pflanzen als Lebensgrundlage. Die Reinhaltung der Luft besitzt aufgrund ihres ständigen Aus-
tausches und ihrer chemisch-physikalischen Eigenschaften insbesondere überregionale, nationale und 
internationale Bedeutung. Die mit einer Belastung einhergehenden Auswirkungen großräumiger Verun-
reinigungen werden jedoch auch lokal wirksam. Eine hohe Empfindlichkeit besitzt in diesem Zusammen-
hang die Gesundheit der Menschen bzw. die Belastungen der Menschen durch Schadstoffe, wie Stick-
oxide, Kohlenstoffverbindungen oder durch Feinstaub. Somit gehen mit dem Schutzgut Klima und Luft 
insbesondere Wechselwirkungen mit dem Schutzgut Mensch einher. Da Stoffeinträge neben anthropo-
genen Ursachen auch durch Aufwirbelungen von Stoffen von der Erdoberfläche erfolgen können, sind 
zudem die Wechselwirkungen mit dem Schutzgut Boden sowie untergeordnet mit dem Schutzgut Wasser 
zu untersuchen.   

Bestandsbeschreibung/Vorbelastung 

Die Bewertung der klimaökologischen Bedingungen basiert auf der Auswertung der Klimaanalysekarte 
Herne (RVR 2018). Für den Planungsbereich ist der Klimatoptyp »Gewerbeklima« ausgewiesen. Es han-
delt sich dabei um einen Bereich, der sich aufgrund seiner hohen Versiegelung im Sommer stark aufheizt 
(Hitzestress), relativ trocken und von Lärm- und Schadstoffimmissionen betroffen ist. 
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Im Zuge der Aufstellung des Luftreinhalteplans Ruhrgebiet 2011 wurden sog. Belastungskarten für Fein-
staub PM10 und Stickstoffdioxid NO2 erstellt. Die Belastungskarten dienen zum Auffinden belasteter 
Straßenabschnitte, bei denen eine Überschreitung der Grenzwerte anzunehmen ist, bzw. eine Über-
schreitung nicht völlig auszuschließen ist. Im Planbereich selbst bzw. unmittelbar angrenzend (Dorstener 
Straße) sind keine belasteten Straßenabschnitte vorhanden (Luftreinhalteplan Ruhrgebiet 2011, Teilplan 
Ost).  

Prognose und Bewertung der Auswirkungen der Planung 

Das in Rede stehende Vorhaben leistet einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Verbesserung der Luft-
qualität. Durch die Errichtung des neuen Baukörpers nach dem firmeneigenen »Green-Building«-Konzept 
werden ein effizienter und ressourcenschonender Betrieb des Marktes und eine Reduzierung von CO2-
Ausstößen sichergestellt. Die Nutzung von Sonnenenergie durch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach 
mit kombinierter Leichtdachbegrünung, die Verwendung natürlicher Kältemittel und einer modernen CO2-
Integralanlagen zur Einsparung von Heizenergie sowie eine effiziente Beleuchtung mit LED-Technik leis-
ten ihren Beitrag für eine klimafreundliche Ausgestaltung des Marktes. Hervorzuheben ist zudem die be-
absichtigte Verwendung von photokatalytischem Pflaster für die Stellplatzanlage, da so Luftschadstoffe 
(Stickoxid) abgebaut werden können. 

Das in Rede stehende Vorhaben hat demnach positive Auswirkungen auf das Schutzgut, der Eingriff wird 
als mäßig bis hoch eingestuft. 

Prognose bei Ausbleiben der Planung 

Ein Ausbleiben der Planung hätte keine Änderung zur Folge (s.o.). 

5.7. Orts- und Landschaftsbild 

Der Schutz der Landschaft ist in § 1 Abs. 1 BNatSchG verankert. Hierbei sind die Vielfalt, die Eigenart, 
die Schönheit sowie der Erholungswert von Natur- und Landschaft zu beurteilen.  

Insbesondere Landschaftsteile mit besonderen Ausprägungen hinsichtlich Struktur und Größe sind vor 
diesem Hintergrund zu betrachten und die landschaftsästhetische Funktion zu berücksichtigen. Diese 
Bedeutung des Landschaftsbildes, ist abhängig von der Ausstattung eines Gebietes mit unterschiedlichen 
Landschaftselementen, der Topographie und der Nutzung, aber auch der bestehenden Vorbelastung 
durch künstliche Elemente wie Lärm, Gerüche und Unruhe.  

Für Plangebiete, die in innerstädtischen Bereichen liegen, beziehen sich die Ausführungen zum Schutz-
gut Orts- und Landschaftsbild vorwiegend auf das Ortsbild, sofern das jeweilige Plangebiet nicht beson-
dere topographische Merkmale oder Landmarken aufweist. Das Ortsbild ist überwiegend bestimmt durch 
künstliche Elemente bzw. anthropogene Einflüsse. Dabei ist als Bewertungsmaßstab einerseits die Ei-
genart der näheren Umgebung im Sinne des BauGB heranzuziehen (also Art und Maß der baulichen 
Nutzung, die Bauweise und die überbaubaren Grundstücksflächen innerhalb des Untersuchungsberei-
ches). Andererseits ist das Ortsbild ein Rechtsbegriff des Denkmalschutzgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (DschG NW); hier wird definiert (zum Schutz von Denkmalbereichen): »Denkmalbereiche 
können Stadtgrundrisse, Stadt-, Ortsbilder und -silhouetten, Stadtteile und -viertel, Siedlungen, Gehöft-
gruppen, Straßenzüge, bauliche Gesamtanlagen und Einzelbauten sein sowie deren engere Umgebung, 
sofern sie für deren Erscheinungsbild bedeutend ist. Hierzu gehören auch handwerkliche und industrielle 
Produktionsstätten [...]«. Für die Bewertung des Ortbildes sind demnach die Silhouette, die bauliche Ab-
folge der Stadt- oder Ortsbilder, Gesamtanlagen oder Einzelbauten mit der für ihr Erscheinungsbild not-
wendigen Umgebung (Freiräume, Freiflächen, Sichtbezüge) relevante Bewertungsmaßstäbe.  

Die Schutzwürdigkeit des Schutzgutes Orts- und Landschaftsbild ergibt sich durch ihre Vielfältigkeit, die 
Eigenart und Schönheit sowie ihren Erholungswert.  

Bestandsbeschreibung/Vorbelastung 

Das Plangebiet weist keine besonderen oder schützenswerten Merkmale im Sinne des Schutzgutes auf. 
Belange des Denkmalschutzes werden ebenfalls nicht berührt, obgleich sich im Untersuchungsraum ein 
denkmalgeschütztes Gebäude befindet (vgl. Kapitel 4.7.8). Das Baudenkmal befindet sich außerhalb des 
Geltungsbereiches des in Rede stehenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und bleibt daher von 
der Planung unberührt.  
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Prognose und Bewertung der Auswirkungen der Planung 

Im Hinblick auf das Ortsbild kommt es in Folge der Planumsetzung zu positiven Veränderungen. Der 
geplante neue Baukörper wird parallel zur angrenzenden Dorstener Straße errichtet und greift damit die 
Kubatur der heutigen Bebauung auf, welche jedoch seit längerer Zeit (in Teilen) leer steht und dement-
sprechend eine negative Standortwirkung begünstigt. Durch die Errichtung des Lebensmitteldiscount-
marktes wird der Standort revitalisiert und attraktiviert. Durch die geplante Ausrichtung und Position des 
Baukörpers in Analogie zur Bestandsbebauung wird gleichzeitig das Ortsbild gewahrt. Der rückwärtige 
Bereich, in dem die Stellplatzanlage vorgesehen ist, wird insbesondere durch die geplanten Bauman-
pflanzungen strukturiert und optisch aufgewertet, sodass ein attraktiver und einladender Nahversor-
gungsstandort entsteht. Innerhalb des Untersuchungsraumes (nördlich des Plangebietes) befindet sich 
zudem bereits ein Nahversorgungsangebot in Form eines Lebensmittelvollsortimenters, sodass die in 
Rede stehende Nutzung und die damit erforderlichen baulichen Rahmenbedingungen keine Neuheit im 
Ortsbild des Untersuchungsraumes darstellt. 

Die vorhabenbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut werden daher als mäßig eingestuft. 

Prognose bei Ausbleiben der Planung 

Ein Ausbleiben der Planung hätte insofern Auswirkungen auf das Schutzgut zur Folge, als, dass sich die 
negative Wirkung der leerstehenden Baukörper weiter manifestieren würden und der Standort nachhaltig 
negativ wahrgenommen würde. Dem kann durch die Planung Einhalt geboten werden. 

5.8.  Kultur- und sonstige Sachgüter 

Das Schutzziel für die Umweltschutzgüter Kultur und sonstige Sachgüter besteht in der Erhaltung histori-
scher Kulturlandschaften und Kulturlandschaftsbestandteile von besonders charakteristischer Eigenart, 
von Stadt- bzw. Ortsbildern, Ensembles, geschützten und schützenswerten Bau- und Bodendenkmälern 
einschließlich deren Umgebung, sofern es für den Erhalt der Eigenart und Schönheit des Denkmals er-
forderlich ist. Die Schutzwürdigkeit der Kultur- und sonstigen Sachgüter ergibt sich, ähnlich zum Schutz-
gut Orts- und Landschaftsbild, aus ihrer Vielfältigkeit, der Eigenart und Schönheit.  

Bestandsbeschreibung/Vorbelastung 

Innerhalb des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes liegen keine Kultur- und 
sonstigen Sachgüter. Im Untersuchungsraum, nördlich des Geltungsbereiches, befindet sich ein denk-
malgeschütztes Gebäude, das von der Planung jedoch unberührt bleibt. Als sonstige Sachgüter sind die 
im Plangebiet befindlichen und zurückzubauenden Baukörper zu betrachten. 

Prognose und Bewertung der Auswirkungen der Planung 

Von dem in Rede stehenden Vorhaben sind keine Kulturgüter betroffen. Als sonstige Sachgüter im Plan-
gebiet gelten die zurückzubauenden Gebäude, die jedoch wie bereits in Kapitel 5.7 erläutert, keine be-
sondere Bedeutung für das Ortsbild aufweisen und nicht über eine besondere Schutzwürdigkeit verfügen. 
Der Rückbau der betreffenden baulichen Anlagen stellt eine Grundvoraussetzung zur Umsetzung des 
Planvorhabens dar, da nur so ein neuer und einladender Nahversorgungsstandort geschaffen werden 
kann. Der Rückbau der Bestandsgebäude ist daher als Eingriff in das Schutzgut zu relativieren, da er 
einen erforderlichen Schritt zur Umsetzung des Planvorhabens darstellt und allen Beteiligten bekannt und 
bewusst ist und zur Planumsetzung in Kauf genommen wird. Der Eingriff wird daher als gering bis mäßig 
bewertet. 

Prognose bei Ausbleiben der Planung 

Auch ein Ausbleiben der Planung hätte keinen wesentlichen Einfluss auf das zu bewertende Schutzgut. 

5.9. Natura2000-Gebiete 

Die im April 1998 in nationales Recht umgesetzte FFH-Richtlinie (FFH-RL) der Europäischen Union 
(92/43/EWG) bildet die Grundlage zur Festlegung von Schutzgebieten im Rahmen des Schutzgebietssys-
tems Natura2000. Dieses stellt ein europaweit zusammenhängendes ökologisches Netz von Gebieten 
dar, in denen die erforderlichen Maßnahmen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt nach FFH-RL sowie 
Vogelschutz-RL getroffen werden sollen. Mit der Ausweisung des Natura200-Netzes werden der Erhalt 
und die Wiederherstellung der biologischen Vielfalt in der Europäischen Union verfolgt. Neben der Be-
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wahrung und Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands der natürlichen Lebensräume und 
wildlebenden Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, gelten ebenso die Wiederher-
stellung und Neuschaffung von Lebensstätten als Ziele des Natura2000-Schutzsystems. 

Das Natura2000-Schutzsystem deckt gemäß den Anhängen der FFH-RL und Vogelschutz-RL insgesamt 
231 Lebensraumtypen und mehr als 1.000 Tier- und Pflanzenarten in der Europäischen Union ab. In 
Deutschland kommen gemäß Anhang I der FFH-RL 92 Lebensraumtypen und insgesamt 294 heimische 
Tier- und Pflanzenarten der Anhänge II, IV und V vor. Die Zahlen beinhalten zudem die nach der Roten 
Liste Deutschland als ausgestorben oder verschollen geführten Arten. Hinzu kommen 11 Arten, die ledig-
lich unbeständige bzw. nicht autochthone oder nicht eigenständige Vorkommen in Deutschland aufwei-
sen. 

Auswirkungen auf Natura2000-Gebiete resultieren aus dem Vorhaben nicht, da derartige im Einzugsbe-
reich des Vorhabens nicht vorzufinden sind (siehe dazu auch Kapitel 4.7.2). 

5.10. Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen und 
Abwässern 

Vorgaben zum Umgang mit Abwasser ergeben sich aus den Richtlinien RL 2006/11/EG und 
2006/118/EG, die im Wasserhaushaltsgesetz und im Landeswassergesetz NRW in nationales Recht 
umgesetzt wurden. Ziel ist der Schutz der Böden, der Gewässer und des Grundwassers und zugleich die 
Entlastung der Kanalisationen und Klärwerke. Dabei sind einerseits die Rahmenbedingungen für Einlei-
tungen in die Kanalisation näher geregelt worden, eine Einleitung von anfallenden Regenwassermengen 
ist grundsätzlich erschwert worden, um die natürlichen Bodenfunktionen (hier insbesondere: Bildung von 
Grundwasser) zu stärken, sofern nicht eine Ableitung von Regenwasser zwingend geboten ist. Anderer-
seits ist die Einleitung unbehandelter Abwässer in das Grundwasser sowie in Gewässer erschwert wor-
den, um Böden und Grundwasser vor unzulässigen Eingriffen zu schützen. 

Auch der sachgerechte Umgang mit Abfällen fußt auf EU-Richtlinien: Das Kreislaufwirtschaftsgesetz des 
Bundes sowie das Landesabfallgesetz NRW regeln, dass Abfall in erster Linie vermieden werden soll, 
anfallende Abfallmengen sind zudem sachgerecht zu entsorgen. Das bedeutet einerseits, dass Wertstoffe 
in einen Verwertungskreislauf eingehen sollen und andererseits ein sachgerechter Umgang mit Abfällen 
in Verantwortung der Endnutzer sowie der kommunalen Entsorgungsträger liegt. Eine Eintragung jegli-
cher Stoffe in Natur und Landschaft ist zudem weitgehend ausgeschlossen.  

Die Richtlinie RL 2008/50/EG sowie die entsprechenden Grenzwerte und die Umsetzung insbesondere 
über das Bundesimmissionsschutzgesetz sowie die BImSch-Verordnungen sind ebenfalls im Rahmen 
des Bauleitplanverfahrens zu berücksichtigen. Ziel dabei ist wiederum die Vermeidung und Eindämmung 
in diesem Fall von Luftemissionen. Der wesentliche Bewertungshintergrund ergibt sich aus der Ubiquität 
der (Atem-)Luft und der raschen Ausbreitung/Verteilung möglicher Schadstoffe.  

Im Rahmen des Umweltberichtes ist nun zu prüfen, inwieweit die gesetzlichen Vorgaben innerhalb des 
Plangebietes umgesetzt werden. Der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern soll grundsätz-
lich im Einvernehmen mit den Entsorgern erfolgen, die Luftschadstoffbelastungen im Einklang mit den 
unterschiedlichen BImSch-Verordnungen.  

Bestandsbeschreibung/Vorbelastung 

Eine Versickerung anfallenden Niederschlagswassers innerhalb des Plangebietes ist aufgrund der vorzu-
findenden Bodenverhältnisse nicht möglich, sodass eine Einleitung in die vorhandene Kanalisation er-
folgt. Die Entsorgung anfallender Abfälle erfolgt im Bestand wie auch nach Planumsetzung durch die 
lokalen Entsorgungsträger. Besondere Maßnahmen zur Vermeidung von Emissionen im Bestand sind 
nicht bekannt. 

Prognose und Bewertung der Auswirkungen der Planung 

Durch die Umsetzung des Planvorhabens wird ein Beitrag zur Vermeidung von Emissionen geleistet, 
indem das firmeneigene »Green-Buildung«-Konzept am Standort etabliert wird. Dieses trägt den Anforde-
rungen an den Klimaschutz Rechnung und begünstigt eine nachhaltige Bauweise. Die Verwendung na-
türlicher Kältemittel, die Nutzung moderner CO2-Integralanlagen zur Einsparung von Heizenergie und 
eine effiziente Beleuchtung mit LED ermöglichen einen effizienten und ressourcenschonenden Marktbe-
trieb sowie die Reduzierung von CO2-Ausstößen. Die Verwendung von photokatalytischem Pflaster für 
die Stellplatzanlage leistet zudem einen Beitrag zum Abbau von Luftschadstoffen (Stickoxid).  
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Vor diesem Hintergrund resultieren aus der Planumsetzung positive Auswirkungen auf das Schutzgut, 
der Eingriff wird als mäßig bis hoch bewertet. 

Prognose bei Ausbleiben der Planung 

Ein Ausbleiben der Planung hätte keine Auswirkungen auf das zu betrachtende Schutzgut zur Folge. 

5.11. Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von 
Energie 

Der wachsenden Bedeutung erneuerbarer Energien im Strombereich wird insbesondere durch das Er-
neuerbare-Energien-Gesetz (EEG) aus dem Jahr 2000 Rechnung getragen, welches zuletzt 2017 geän-
dert wurde. Das EEG stellt das zentrale Steuerungsinstrument für den Ausbau erneuerbarer Energien in 
der Bundesrepublik dar und zielt auf einen Umbau der Energieversorgung und die Steigerung des Anteils 
erneuerbarer Energien an der Stromversorgung ab. Aus den gesetzlichen Vorgaben resultieren folgende 
schutzgutbezogenen Ziele: 

�x klimaverträgliche Energieversorgung 

�x Unabhängigkeit vom Import fossiler Brenn-, Kraft- und Heizstoffe 

Bestandsbeschreibung/Vorbelastung 

Im Hinblick auf die Bestandssituation sind keine besonderen Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer 
Energien sowie den sparsamen und effizienten Einsatz von Energie ergriffen worden. Mögliche Vorbelas-
tungen sind nicht bekannt. 

Prognose und Bewertung der Auswirkungen der Planung 

Durch die Umsetzung des Planvorhabens wird ein Beitrag zur Nutzung erneuerbarer Energien und zur 
sparsamen und effizienten Nutzung von Energie geleistet. Der Neubau des Lebensmitteldiscountmarktes 
erfolgt auf Grundlage des firmeneigenen »Green-Buildung«-Konzeptes, das den Anforderungen an den 
Klimaschutz Rechnung trägt und eine nachhaltige Bauweise begünstigt. Die Errichtung einer Photovolta-
ikanlage auf dem Dach des neuen Baukörpers gestattet so etwa die Nutzung von Sonnenenergie. Weite-
re Aspekte des »Green-Buildung«-Konzeptes wurden bereits im vorangegangenen Kapitel erläutert. 

Vor diesem Hintergrund resultieren aus der Planumsetzung positive Auswirkungen auf das Schutzgut, 
der Eingriff gilt als mäßig bis hoch. 

Prognose bei Ausbleiben der Planung 

Gegenüber der Bestandssituation wird es in Folge des Ausbleibens der Planung keine Veränderungen im 
Hinblick auf das zu untersuchende Schutzgut geben.  

5.12. Auswirkungen durch die Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen 

Die Betrachtung der Auswirkungen durch die Anfälligkeit von Vorhaben für schwere Unfälle oder Kata-
strophen ergibt sich aus der Umsetzung der europäischen Seveso-III-Richtlinie in nationales Recht. Das 
s.g. Gesetzes- und Verordnungspaket zur Umsetzung der europäischen Seveso-III-Richtlinie (Richtlinie 
2012/18/EU vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, 
zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des Rates (Seveso-III-Richtlinie)) 
ist jeweils im Dezember 2016 und Januar 2017 in Kraft getreten. Daraus ergeben sich u.a. zahlreiche 
Neuerungen im Hinblick auf das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), das Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG), das Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG) sowie das Bundesberg-
gesetz (BBergG). Wesentlicher, zu berücksichtigender Bestandteil ist zudem insbesondere die s.g. Stör-
fallverordnung (12. BImSchV). 

Eine Anfälligkeit für Störfälle kann nach Information der Bezirksregierung Arnsberg ausgeschlossen wer-
den (siehe dazu auch Kapitel 4.7.11).  
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5.12.1. Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Folgen des Kli-
mawandels 

Durch das firmeneigene »Green-Building«-Konzept wird den Anforderungen an den Klimaschutz Rech-
nung getragen und eine nachhaltige Bauweise ermöglicht. Durch den Neubau des Marktes werden eine 
klimagerechte Nutzung und die Reduzierung des CO2-Ausstoßes sichergestellt. Die Errichtung einer Pho-
tovoltaikanlage (PV-Anlage) auf dem Dach des neuen Baukörpers ermöglicht die Nutzung von Sonnen-
energie. Die Nutzung von photokatalytischem Pflaster für die geplante Stellplatzanlage leistet zudem 
einen Beitrag zur Reduktion von Stickoxiden.  

Da das Gebäude als eingeschossiger Baukörper mit Flachdach ausgebildet wird, bietet es sich zudem 
an, die Dachflächen zur Umsetzung einer klimagerechten Bauweise des Marktes mit zu betrachten. Vor 
diesem Hintergrund wird zusätzlich zur PV-Anlage eine Leichtdachbegrünung vorgesehen. Dabei besteht 
der Begrünungsaufbau aus einer Substratersatzschicht und einer Speichermatte, die gleichzeitig die 
Funktion einer Trenn- und Schutzlage übernimmt. Darauf wird eine vorkultivierte Vegetationsmatte auf-
gebracht, die aus Sedum-Ansaat mit Amenbepflanzung besteht. Der Aufbau erfordert einen geringen 
Pflegeaufwand und beugt Verschattungen der PV-Anlage vor. Die Vorteile einer Dachbegrünung liegen 
insbesondere in deren Beitrag zur Klimaanpassung. Durch die Dachbegrünung wird eine stärkere Staub-
bindung forciert sowie anfallendes Niederschlagswasser gespeichert und damit die Intensität des Ober-
flächenabflusses reduziert. Darüber hinaus kommt es zu einer verminderten Aufheizung am Vorhaben-
standort, was insbesondere vor dem Hintergrund des vorhabenbedingten hohen Versiegelungsgrades 
von Vorteil ist. 

Eine weitere Maßnahme im Sinne der Anpassung an den Klimawandel und im Hinblick auf damit eintre-
tende Starkregenereignisse ist die Ausführung der geplanten Stellplatzanlage. Diese wird zum Teil (mit 
Ausnahme der Fahrgassen) durchlässig ausgestaltet, damit anfallendes Oberflächenwasser besser ab-
fließen kann. Konkret wird dafür eine versickerungsfähige Oberflächengestaltung im Bereich der Stell-
plätze ausgeführt, wobei es sich dabei nicht um eine Versickerungsmaßnahme im engeren Sinne han-
delt. Dies ist mit Bezug auf die vorzufindende Bodenbeschaffenheit von Bedeutung, da eine Versickerung 
am Standort nicht möglich ist (siehe dazu auch die Ausführungen in Kapitel 6.2 der Begründung).  

5.13. Wechselwirkungen 

Wechselwirkungen ergeben sich in Bezug auf die Schutzgüter Boden, Fläche und Wasser. 

5.14. Zusammenfassende Bewertung 

In der Zusammenschau resultieren aus dem in Rede stehenden Vorhaben folgende schutzgutbezogene 
bzw. umweltrelevante Auswirkungen: 

Abbildung 6: Schutzgutbezogene Auswirkungen des Vorhabens 

Schutzgut / Umweltbelang Auswirkungen 
der Planung 

Erläuterung der Auswirkungen 

Mensch Gering Weder im Bestand noch nach Planumsetzung 
nennenswerter Beitrag zum Umweltbelang bzw. 
Schutzgut 

Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt 

Gering Wegfall einzelner, kleinerer Grünstrukturen bzw. 
-bereiche in Folge der vorhabenbedingten Um-
strukturierung des Planungsbereiches, die je-
doch keine Geeignetheit für planungsrelevante 
Arten besitzen 

Fläche Gering Neustrukturierung des Geländes, neue kleinteili-
ge Freiflächen für Baumanpflanzungen 

Boden Gering sowohl im Bestand als auch nach Planumset-
zung Standort für wirtschaftliche Nutzung (i.S. 
eines Einzelhandelsstandortes), darüber hinaus 
keine weiteren nennenswerte schutzgutbezoge-
ne Funktionen 
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Wasser Gering Das Plangebiet liefert sowohl im Bestand als 
auch nach Planumsetzung keinen nennenswer-
ten Beitrag im Hinblick auf die schutzgutbezoge-
nen Funktionen 

Klima und Luft Mäßig bis hoch  Klimafreundlicher und ressourcenschonender 
Betrieb des neuen Marktgebäudes, Beitrag zur 
Reduzierung von CO2-Ausstößen und Abbau 
von Stickoxiden durch Photokatalyse 

Orts- und Landschaftsbild Mäßig Errichtung eines neuen Baukörpers, der im Hin-
blick auf seine Position und Ausgestaltung kein 
vollkommen neues schafft, jedoch zur Aufwer-
tung des Standortes beiträgt  

Kultur- und sonstige Sachgüter Gering bis mäßig Rückbau der Bestandsbebauung ohne besonde-
ren Schutzwert als erforderliche Grundvoraus-
setzung zur Umsetzung des Planvorhabens 

Natura2000-Gebiete Keine Auswirkungen 

Vermeidung von Emissionen, 
sachgerechter Umgang mit 
Abfall und Abwässern 

Mäßig bis hoch Reduzierung von CO2-Ausstößen, Abbau von 
Luftschadstoffen (Stickoxid) durch Photokatalyse 

Nutzung erneuerbarer Energien 
sowie sparsame und effiziente 
Nutzung von Energie 

Mäßig bis hoch Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsa-
mer und effizienter Marktbetrieb (z.B. durch Ein-
satz von Photovoltaik- und LED-Technik und 
photokatalytischem Pflaster) 

Auswirkungen durch die Anfäl-
ligkeit für schwere Unfälle und 
Katastrophen 

Keine Auswirkungen 

Maßnahmen zum Klimaschutz 
und zur Anpassung an die Fol-
gen des Klimawandels 

Mäßig bis hoch Umsetzung des Green-Building-Konzeptes mit 
klimafreundlicher Bauweise und ressourcen-
schonendem Marktbetrieb bei Verzicht auf fossi-
le Brennstoffe, Dachbegrünung und Photovolta-
ikanlage zur Verminderung der Auswirkungen 
des Versiegelungsgrades und zur Nutzung er-
neuerbarer Energien 

 

6. Darstellung der Maßnahmen zur Vermeidung und zur Minderung von Umwelt-
auswirkungen und zur Kompensation von Eingriffen 

6.1.1. Maßnahmen zur Vermeidung/Verringerung 

Um die voraussichtlichen Eingriffe in die Schutzgüter zu verringern bzw. vollständig zu vermeiden, wur-
den folgende Maßnahmen im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ergriffen: 

Abbildung 7: Ergriffene Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung möglicher Eingriffe 

Schutzgut / Umweltbelang Maßnahmen zur Vermeidung Maßnahmen zur Verringerung 

Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt 

Aufnahme von Hinweisen zum 
Thema Artenschutz (bspw. 
Verweis auf Rodungsverbot 
gem. § 44 BNatSchG) 

Anpflanzen von Bäumen im Pla-
nungsbereich 

6.1.2. Eingriffs-/Ausgleichsbilanz 

Für den Geltungsbereich des in Rede stehenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wurde eine 
Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung durchgeführt (vgl. grünplan büro für landschaftsplanung im Januar 
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2019). Im Rahmen einer Vor-Ort-Erfassung im November 2018 wurde zunächst der derzeitige Status 
Quo des Planungsbereiches ermittelt, der die Grundlage für Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung darstellt. Im 
Anschluss wurde dem ermittelten ökologischen Wert des Ausgangszustand der ökologische Wert des 
Planungszustands gegenübergestellt. 

»Das ca. 9450 m² große Plangebiet ist durch einen hohen Versiegelungsgrad und nur geringe Grünflä-
chenanteile gekennzeichnet. Der Großteil des Gebiets wird durch umfangreiche Gebäude und Pflaster- 
sowie Lagerflächen eingenommen. Kleinere Rasenflächen, eingefasste Beete und ein Privatgarten sind 
als einzige Grünstrukturen vorhanden. 

Daneben befinden sich zwei Einzelbäume im Eingriffsbereich. Es handelt sich um eine zweistämmige 
Robinie (Robinia pseudoacacia), die durch die Planung beansprucht wird sowie einen Urwelt-
Mammutbaum (Metasequoia glyptostroboides), der als Parkplatzbaum erhalten werden kann« (grünplan 
büro für landschaftsplanung im Januar 2019). 

Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung wurde nach dem Verfahren des Landesamtes für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz NRW (LANUV) »Numerische Bewertung von Biotoptypen für die Bauleitplanung 
in NRW« (Stand 2008) durchgeführt. Um eine einfache Erfassung des Wertes des Untersuchungsraumes 
f�X�Gr Naturschutz und Landschafts- pflege zu erm�R�Gglichen, wird die Bewertung auf der Grundlage von Bio-
toptypen vorgenommen. Die Biotoptypen sind in der Biotopwertliste vorgegeben; die den einzelnen Bio-
toptypen einen Wertfaktor (je m2) zuordnet. Die Wertfaktoren sind insbesondere von der Seltenheit, Wie-
derherstellbarkeit und ökologischen Eigenart eines Biotops abgeleitet. In der Biotoptypenwertliste erhält 
jeder Biotoptyp einen Grundwert auf einer Skala von 0 bis 10. Dabei entspricht 0 dem niedrigsten und 10 
dem höchsten Wert f�X�Gr Naturschutz und Landschaftspflege.  

Der Wert einer Fl�D�Gche wird berechnet indem Wertfaktor und Fl�D�Gchengr�R�Gße miteinander multipliziert wer-
den. Der Eingriffswert bzw. der Kompensationsbedarf errechnet sich aus dem Vergleich des 
Fl�D�Gchenwerts vor dem Eingriff (Status Quo) und dem angenommenen zukünftigen Zustand gemäß dem 
Planungskonzept bzw. der Fl�D�Gchenbilanz des Bebauungsplans.  

Dem ermittelten Biotopwert des Ausgangszustandes von 2.034,6 Wertpunkten steht nach Realisierung 
des Planvorhabens ein prognostizierter Biotopwert von 2.438,0 Wertpunkten gegen�X�Gber. Aus dem Ver-
gleich von Ausgangs- und Planungszustand errechnet sich bezogen auf die Grundfläche demnach eine 
positive Gesamtbilanz in H�R�Ghe von 403,4 Wertpunkten (siehe nachfolgende Abbildungen). 

Abbildung 8: Bilanzierung der Grundflächen 

 

Die nachfolgenden Pläne stellen den Ausgangszustand sowie den Zustand nach Planumsetzung dar: 

Abbildung 9: Biotoptypen Bestand (Status Quo) 
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Abbildung 10: Biotoptypen Planungszustand (nach Planumsetzung) 

 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 24 »ALDI-Discountmarkt Dorstener Straße« 
Umweltbericht   
 

 31 

Der vorhabenbedingte Eingriff gilt damit als vollumfänglich kompensiert; es kommt darüber hinaus zu 
einer geringfügigen Verbesserung des ökologischen Wertes des Geltungsbereiches gegenüber der Be-
standssituation. Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen sind dementsprechend nicht erforderlich. 

7. Zusätzliche Angaben 

7.1.  Wichtigste Merkmale der verwendeten technischen Verfahren und Schwie-
rigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben sowie technische Lücken oder fehlende Er-
kenntnisse sind im Rahmen der Erstellung des Umweltberichtes nicht aufgetreten. 

7.2. Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen auf 
die Umwelt (Monitoring) 

Gemäß § 4 c BauGB überwachen die Gemeinden »die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund 
der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswir-
kungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. 
�6�L�H���Q�X�W�]�H�Q���G�D�E�H�L���G�L�H���L�P���8�P�Z�H�O�W�E�H�U�L�F�K�W�����«�����D�Q�J�H�J�H�E�H�Q�H�Q���h�E�H�U�Z�D�F�K�X�Q�J�V�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���X�Q�G���G�L�H���,�Q�I�R�U�P�D�W�Lo-
nen der Behörden nach § 4 Abs. 3 BauGB.« Dabei sind Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen 
Auswirkungen auf die Umwelt zur Durchführung des Bebauungsplanes zu empfehlen.  

Für den in Rede stehenden Bebauungsplan werden folgende Maßnahmen zur Überwachung der erhebli-
chen Auswirkungen auf die Umwelt empfohlen: 

Abbildung 11: Empfohlene Monitoring-Maßnahmen 

Schutzgut / Umweltbelang Monitoring-Maßnahme Zeitraum 

Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt 

Überprüfung der zu realisie-
renden und zu erhaltenden 
Bepflanzung 

Erstmalig ein Jahr nach Realisie-
rung der Baumaßnahme 

Überprüfung des Zustands der 
zu pflanzenden Bäume, sowie 
Sicherstellung des Erhalts und 
gleichwertiger Ersatz bei Ver-
lust 

Alle 5 Jahre 

 

Darüber hinaus ist spätestens 5 Jahre nach Rechtskraft des Bebauungsplanes eine Überprüfung durch 
Wiedervorlage der Verfahrensakte und Abarbeiten eines Prüfbogens durch die jeweils betroffenen Ämter 
vorgesehen. Inhaltlich soll die Überprüfung u.a. folgende Punkte abdecken: 

�x Überprüfung der Umsetzung von Festsetzungen des Bebauungsplanes, insbesondere von Maß-
nahmen zur Vermeidung, um festzustellen, ob wegen ihrer Nichtdurchführung nicht erwartete 
nachteilige Auswirkungen auftreten 

�x Sammlung und Verwertung eventueller Erkenntnisse über das Auftreten sonstiger nicht erwarte-
ter nachteiliger Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Die Überprüfung bezieht sich auf die Erkenntnisse, die nach dem gegenwärtigen Wissensstand ange-
messenerweise verlangt werden können. Die Gemeinde kann sich gemäß § 4 Abs. 3 BauGB auf die Er-
füllung der Berichtspflichten externer Fachbehörden stützen. 

7.3. Allgemeinverständliche Zusammenfassung  

In dem betrachteten Untersuchungsraum ist der Neubau eines Lebensmittelmarktes auf dem Gelände 
eines ehemaligen Elektronikfachmarktes mit benachbartem Garten- und Landschaftsbaubetrieb geplant. 
In Folge der Umsetzung des geplanten Vorhabens kommt es zu Auswirkungen auf einzelne der in Anlage 
1 BauGB aufgelisteten umweltbezogenen Schutzgüter und Belange.  

Wesentliche (positive) Auswirkungen ergeben sich in Folge der Planumsetzung für die Schutzgüter Klima 
und Luft sowie im Hinblick auf die Vermeidung von Emissionen, den sachgerechten Umgang mit Abfall 
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